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1. Einführung 

 
Psychisch erkrankte Menschen haben im Durchschnitt genau so häufig Kinder wie psychisch 
gesunde (Mattejat 2008). 

Die Situation der Kinder psychisch erkrankter Eltern rückte in den letzten Jahren verstärkt in 
den Aufmerksamkeitsfokus von ambulanter Gemeindepsychiatrie und stationärer Psychiatrie, 
der Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Psychotherapie und inzwischen 
auch in den der Schulen und Kitas. Nicht zuletzt die aktuelle Diskussion um die Förderung von 
Inklusion und einen lebensweltorientierten Ansatz bei der Organisation von Hilfen für psychisch 
erkrankte Menschen und ihre Kinder, machte zunehmend den Bedarf an kreativer und 
verbindlicher Vernetzung von Hilfen für die genannte Personengruppe deutlich.  

Die gemeinsame Verantwortung der Kinder- und Jugendhilfe, Erwachsenenpsychiatrie und 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Psychotherapie und ggf. der Suchthilfe für die 
Förderung von Kindern psychisch erkrankter und suchtkranker Eltern wird unter anderem im 
13. Kinder- und Jugendbericht (2009) thematisiert. 

Auch das Grünbuch der Europäischen Kommission όнллрύ ǾŜǊǿŜƛǎǘ ŀǳǎŘǊǸŎƪƭƛŎƘ ŀǳŦ αŘƛŜ 
Bedeutung früher und rechtzeitiger Angebote für Familien", die sich auch in den Folgekosten 
von nicht frühzeitig erkannten Verhaltensauffälligkeiten bzw. fehlenden präventiven Angebote 
zeige.  

 

Abb. 1: Kosten der sozialen Ausgrenzung : Langzeit-Follow-Up von Kindern mit und ohne
 Verhaltensstörungen und psychischen Störungen (Quelle : Grünbuch der EU 2005) 

 

Untersuchungen belegen, dass frühe und interdisziplinäre Hilfen, die professionell und 
niedrigschwellig angeboten werden, eine sinnvoll angelegte Zukunftsinvestition für die 
betroffenen Kinder wie für die gesamte Gesellschaft darstellen (Wagenknecht, Meier-Gräwe 
und Fegert 2009). 

Gemäß einer jüngeren Kosten-Nutzen-Analyse, die die finanziellen Belastungen bei 
zehnjährigen Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten berechnet, zeigen sich erhebliche 
Folgekosten in allen gesellschaftlichen Bereichen. Insbesondere der Justiz, dem Bildungswesen 
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und später der Sozialhilfe entstehen Kosten dann, wenn es nicht gelingt, 
Verhaltensauffälligkeiten durch frühe Förderung zu vermeiden oder wenn aus ihnen 
diagnostizierbare und behandlungsbedürftige psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter 
werden. So betonen Fachleute neben der Notwendigkeit frühzeitiger präventiver Hilfen für 
betroffene Kinder und ihre Eltern die Wirtschaftlichkeit einer entsprechenden Investition. 
"Obwohl Kindesmisshandlung und Vernachlässigung nicht vollständig verhindert werden 
können, ist die Investition in Prävention ς selbst bei einer angenommenen mäßigen 
Verringerungsrate (Effektivität) ς gemäß Hochrechnungen wirtschaftlich effizient" (Caldwell 
1992).  

In Deutschland bestimmen unterschiedliche Sozialgesetze den Rahmen der 
Leistungsgewährung von Hilfen für psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder. Die Leistungen 
und Angebote des Gesundheitswesens finden sich im SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) 
sowie im SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen). Die der Kinder und 
Jugendhilfe sind im SGB VIII verortet. Hinzu kommen Hilfen aus dem Bereich des SGB XII 
(Eingliederungshilfe), die für betroffene Familien bereitgestellt werden.  
Die geschaffenen Rahmenbedingungen bei der Entwicklung von kombinierten Hilfen bedeuten 
vor diesem Hintergrund einen großen Fortschritt für die Vernetzung und werden in den 
nächsten Jahren von den Trägern verstärkt mit Leben gefüllt werden. Kombinierte Hilfen aus 
einer Hand, d. h. in der Organisation eines Trägers, können das gesamte Familiensystem dabei 
stärken und unterstützen, trotz auftretender Probleme - wie z. B die psychische Erkrankung 
eines Elternteils - seine Aufgabe zu erfüllen.  

Nur in dem Bereich der Frühförderung sowie im Rahmen des persönlichen Budgets ist bislang 
die Finanzierung von Komplexleistungen ς regelfinanziert durch Gesundheitssystem, 
Jugendhilfe sowie Sozialhilfe ς theoretisch möglich. Jedoch sind diese Komplexleistungen 
bislang noch kaum realisiert. Die Schaffung und Vorhaltung von Komplexleistungen, wie im 
Rahmen des Persönlichen Budgets und der Frühförderung möglich, sind wichtige Schritte hin 
auf die von Fachleuten empfohlene, künftig noch zu realisierende Budgetfinanzierung als 
Regelfinanzierung. 

Die jeweiligen Unterstützungsangebote für betroffene Familien werden von ς meist freien ς 
Trägern der ambulanten Gemeindepsychiatrie, einigen psychiatrischen Krankenhäusern, 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie von öffentlichen und freien Trägern der 
Jugendhilfe, niedergelassenen erwachsenenpsychiatrischen Praxen, kinder- und 
jugendpsychiatrischen sowie psychotherapeutischen Praxen und einigen wenigen Gruppen aus 
dem Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe getragen.  

Als eine bedeutsame Hürde beim Aufbau von Hilfen für betroffene Familien ist die Versäulung 
der verschiedenen Sozialleistungsbereiche anzusehen. Sie hat in der Praxis leider oftmals eine 
Abgrenzung der im gleichen Sozialraum agierenden Hilfesysteme des Gesundheitswesens und 
der Jugendhilfe zur Folge. Das umfangreiche Landes-Modellprojekt in Rheinland-Pfalz zur 
Förderung der Vernetzung von Jugendhilfe und Psychiatrie (2008-2010) macht deutlich, dass 
zum weiteren Aufbau von bedarfsgerechten Hilfen für die genannte Zielgruppe weiter 
Förderbedarf besteht. "Trotz dieser vielfältigen, rechtlich abgesicherten 
Finanzierungsmöglichkeiten, zeigt die Praxis dennoch, dass Betroffene oftmals nicht die 
notwendigen Hilfen erhalten. Dies ist zum einen im mangelnden Wissen über die vorhandenen 
Möglichkeiten begründet. Zum anderen fehlt es an einem bedarfsgerechten Zuschnitt der 
Hilfen oder auch an den insgesamt verfügbaren Kapazitäten" (Schmutz 2011).  
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Es besteht die fachliche Notwendigkeit, über die Regelfinanzierung einzelner Leistungen hinaus, 
für die meist sehr komplexen Hilfebedarfe Betroffener, Modelle gelungener 
Mischfinanzierungen über verschiedene Leistungsbereiche hinweg bekannt zu machen und ihre 
Verbreitung zu unterstützen. Zur weiteren Förderung betroffener Kinder und ihrer Eltern 
besteht die Notwendigkeit, regelfinanzierte und realisierte Hilfen der Jugendhilfe, der 
Psychiatrie und der Kinder- und Jugendpsychotherapie aufzuzeigen. Dieses Ziel verfolgt das 
vorliegende Handbuch. Dabei erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bildet 
den Stand der Dinge im Jahr 2010 ab. Eine jährliche Aktualisierung im Internet unter 
www.psychiatrie.de/dachverband/kinder ist geplant. Es stellt eine Sammlung und Synopse von 
Hilfsangeboten und verankerten Finanzierungswegen vor, um Interessierte bei der Planung von 
Hilfen für die genannte Personengruppe zu unterstützen. Daneben sollen Bedarfe und 
Finanzierungslücken sichtbar gemacht werden. Im Good Practice Teil werden Hilfen vorgestellt, 
die sowohl mit den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten realisiert wurden, als auch 
Projekte und erfolgreiche Unterstützungsstrukturen, für die noch keine gesicherte Finanzierung 
feststeht.  

In diesem Handbuch wurde der aktuelle Stand der Finanzierung von Kinderprojekten für 
betroffene Kinder mittels einer breit gestreuten Onlinebefragung sowie dem Aufbau einer 
bundesweiten Arbeitsgruppe im Rahmen eines vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
geförderten Projektes in 2010 erfragt. Die Ergebnisse werden im zweiten Teil der Publikation 
vorgestellt. Aktuell werden für Hilfsangebote für Kinder psychisch erkrankter Eltern oftmals nur 
projektbezogene und damit befristete Finanzierungsvereinbarungen getroffen. Für die Zukunft 
gilt, dass eine Gewährleistung von nachhaltigen Hilfen nur über eine Verankerung in der 
Regelfinanzierung möglich sein wird. Dazu sind fachlicher Austausch, geregelte und anerkannte 
Kooperationsbeziehungen sowie der politische Wille, auf kommunaler Ebene die vernetzten, 
sozialraumorientierten Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Menschen zu etablieren, 
erforderlich.  

Der Dachverband Gemeindepsychiatrie als Zusammenschluss gemeindepsychiatrischer 
Organisationen auf Bundesebene thematisiert seit vielen Jahren die Notwendigkeit des 
Aufbaues und der Vernetzung von Hilfen für psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder. Viele 
seiner Mitgliedsorganisationen haben in den vergangen Jahren Pionierarbeit beim Aufbau von 
regionalen Hilfenetzen für psychisch erkrankte Eltern geleistet. Inzwischen gibt es eine Vielzahl 
von gut funktionierenden Unterstützungsmodellen. Jedoch ist die Sicherung der Nachhaltigkeit 
bei der Überführung in eine Regelfinanzierung in den meisten Fällen noch nicht gelöst. Ebenso 
gibt es bislang noch eine länderbezogene Bedarfseinschätzung für Unterstützersysteme von 
Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil. 

Die Organisation von lebensweltlichen Hilfen im regionalen Netzwerk unterschiedlicher 
Hilfesysteme, für die von psychischer Erkrankung betroffenen Familien, ist den 
gemeindepsychiatrischen Akteuren ein großes Anliegen. Nicht zuletzt durch die trialogische 
Ausrichtung und die Einbeziehung engagierter Bürger in die betreuende und begleitende Arbeit 
mit psychisch erkrankten Menschen in den Mitgliedsorganisationen im Dachverband 
Gemeindepsychiatrie, ist der lebensweltliche Ansatz in allen Bereichen der Hilfe 
handlungsleitend. Inklusion ist dabei nicht nur ein fernes Ziel, sondern wird in der 
Netzwerkarbeit mit den von psychischer Erkrankung betroffenen Familien bereits in einigen 
Regionen der Bundesrepublik umgesetzt.  

Neben der Unterstützung seiner Mitglieder beim Aufbau entsprechender Hilfen führt der 
Dachverband Gemeindepsychiatrie zur Förderung der interdisziplinären Vernetzung ς teilweise 

http://www.psychiatrie.de/dachverband/kinder
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gefördert durch das BMG und einige Krankenkassen ς Fachtagungen und Workshops in 
Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe, der Gemeindepsychiatrie sowie mit Verbänden der 
Jugendhilfe und der Bundespsychotherapeutenkammer durch.  

Die genannten Fachtagungen und Workshops haben ein Zusammenkommen der 
verschiedensten Versorgungssäulen auf gleicher Augenhöhe ermöglicht. Dass diese Tagungen 
jährlich erweitert und fortgeführt wurden, hat den kontinuierlichen Kontakt und neue 
Begegnungen von Professionellen aus unterschiedlichen Hilfesystemen und Professionen 
ermöglicht und den interdisziplinären Austausch gefördert. Auch das vorliegende 
Finanzierungshandbuch - in das Fachleute aus den Hilfesystemen von ambulanter Psychiatrie, 
Psychiatrie, Jugendhilfe, der stationären und ambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
der Kinder- und Jugendpsychotherapie Informationen eingebracht haben - ist ein Ergebnis 
dieses Prozesses. Es soll eine Grundlage und Anleitung zu einer länderübergreifenden 
Zusammenarbeit und Vernetzung der Hilfesysteme bieten, will Schnittstellenmanagement 
verbessern, kreativ gemeinsame Lösungen auf regionaler Ebene suchen und neue Projekte 
anstoßen. Der Dachverband Gemeindepsychiatrie hat damit für dieses Thema auf der 
Bundesebene Verantwortung übernommen. Zur Förderung der Kommunikation innerhalb der 
von psychischer Erkrankung betroffenen Familien gibt er zudem vielfältige Materialien für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen heraus (www.psychiatrie.de/dachverband/materialien ).  

Wir danken dem Bundesministerium für Gesundheit für seine Förderung bei der Erstellung 
dieses Finanzierungshandbuches. Unser Dank gilt weiter allen Personen und Einrichtungen aus 
den Bereichen der ambulanten und stationären Psychiatrie, der freien und kommunalen 
Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychotherapie sowie 
den Akteuren aus den Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements und der Selbsthilfe, die 
diese vorliegende erste deskriptive bundesweite Bestandsaufnahme unterstützt haben. 

 

Im Oktober 2011 

 

 

 

Birgit Görres        Thomas Pirsig 

Geschäftsführerin       Referent  

http://www.psychiatrie.de/dachverband/materialien
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2. Kennzeichen und Häufigkeit psychischer Erkrankung und ihre Auswirkungen auf die Kinder 
Aktuelle Statistiken der Krankenkassen zeigen einen deutlichen Zuwachs an psychischen 
Störungen (BKK Gesundheitsreport 2010 / TKK 2010). Seit Beginn der 90er Jahre hat sich die 
Diagnosegruppe der psychischen Störungen mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung wird in 
engem Zusammenhang mit den tiefgreifenden sozialen Veränderungen im Arbeitsleben sowie 
im familiären und sozialen Umfeld gesehen.  

 

Experten sehen übermäßige Anforderungen am Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit bzw. 
Arbeitsplatzunsicherheit sowie familiäre Ursachen als krankheitsauslösende Faktoren an. 
Psychisch erkrankte Menschen sind besonders häufig von Arbeitslosigkeit, Armut und 
schwierigen Wohnverhältnissen betroffen. Ebenso werden psychische Erkrankungen durch 
Partnerschaftskonflikte sowie hochstrittige Trennungsprozesse, Störungen in der Eltern-Kind-
Beziehung und soziale Isolation der Familie begünstigt. 

Damit wird die Frage nach Risikopotenzialen und adäquaten vernetzten 
Unterstützungsmöglichkeiten künftig für eine wachsende Zahl von Familien bedeutsam. Dem 
13. Kinder- und Jugendbericht zufolge sind "1,6 Mio. Minderjährige in Deutschland vom Erleben 
psychischer Krankheit bei einem oder bei beiden Elternteilen betroffen"(BMFSFJ 2009, S. 108). 

Die Gesamtzahl der von einer psychischen Erkrankung eines Elternteils betroffenen Kinder und 
Jugendlichen lässt sich für die Bundesrepublik jedoch nur schwer ermitteln. So nehmen nicht 
alle Eltern mit einer psychischen Erkrankung auch eine stationäre oder ambulante 
psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung in Anspruch. Und längst nicht alle 
betroffenen Eltern sind krankheitseinsichtig und werden diagnostiziert. Besonders die 
Mitarbeiter der Jugendhilfe werden häufig mit dem Aspekt des sich langfristig aufbauenden 
Krankheitsverlaufes ohne Behandlungseinsicht konfrontiert.  
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Es wird davon ausgegangen, dass circa ein Viertel der stationär behandelten psychisch 
erkrankten Erwachsenen Kinder hat (Lenz 2005, S. 46). Bei einer aktuellen Veröffentlichung im 
Rahmen des Landesmodellprojektes Kinder psychisch kranker Eltern in Rheinland-Pfalz gaben 
die befragten Institutionen folgende Auskünfte: "Der Anteil der stationär behandelten 
Patientinnen und Patienten mit minderjährigen Kindern lag in allen beteiligten Kliniken bei 
ŜƛƴŜƳ CǸƴŦǘŜƭΦ όΧύ .Ŝƛ ǊǳƴŘ отΦрлл ǎǘŀǘƛƻƴŅǊ ōŜƘandelten Erwachsenen in Rheinland-Pfalz im 
Jahr 2008 sind dies ungefähr 7.500 Elternteile mit 13.500 Kindern. In den Jugendämtern wird 
das Thema psychische Erkrankungen oder Suchterkrankung bei ungefähr einem Drittel der 
Familien relevant. Bei rund 21.500 gewährten Hilfen zur Erziehung in Rheinland-Pfalz im Jahr 
2008 bedeutet dies, dass sich die beteiligten Fachkräfte in 6.000 bis 7.000 Fällen mit Fragen 
rund um diesen Themenkreis beschäftigen müssen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegt 
dieser Anteil ebenfalls bei einem Drittel. Im Jahr 2008 wurden in Rheinland-Pfalz rund 1.200 
junge Menschen stationär behandelt, so dass die analoge Hochrechnung ca. 400 junge 
Menschen ergibt, die eine entsprechende familiäre Belastung mitbringen" (Schmutz 2011, 
S.160/161).  

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist nach wissenschaftlichen Untersuchungen das Risiko 
psychisch zu erkranken für Kinder psychisch erkrankter Eltern um ein vierfaches erhöht. Dies 
zeigt sich bereits im Kindes- und Jugendalter: 48,3 % der Patienten in kinder- und 
jugendpsychiatrischer Behandlung haben ein Elternteil mit einer schweren psychischen 
Störung. 

 

2.1. Die Situation der Eltern 
Trotz einer höheren Sensibilisierung der Fachöffentlichkeit werden belastete Kinder von 
psychisch erkrankten Eltern im klinischen Alltag sowie im Alltag der Jugendhilfe oft nicht 
identifiziert und die Lebenssituation betroffener Eltern wird zu wenig analysiert. 

Sozioökonomische Belastungen, die Situation jugendlicher, alleinerziehender Mütter, 
suchtmittelabhängige oder psychisch kranke Eltern sowie eine vorhergehende 
Vernachlässigung oder Misshandlung stellen bekannte Risikolagen für Kinder dar. Insbesondere 
unzureichende oder fehlende positive eigene Beziehungsvorerfahrungen der Eltern schränken 
die Beziehungs- und Erziehungskompetenzen im Umgang mit ihrem Kind zusätzlich ein (Fegert 
2007).  

Eine psychische Erkrankung beeinflusst die Erziehungskompetenz in sehr unterschiedlicher 
Weise. Dabei sind die konkreten Auswirkungen im hohen Maße von Fertigkeiten und inneren 
Modellen der Elternschaft abhängig. Es gibt viele psychisch belastete Eltern, die sehr gut - oder 
zumindest ausreichend gut - für ihre Kinder sorgen können. Es reicht daher für eine 
Hilfeplanung nicht aus, wenn die Eltern an ihren Symptomen arbeiten; es müssen auch gezielt 
elterliche Fertigkeiten gestärkt und entwickelt werden.  

 

2.2. Die Belastung betroffener Eltern 

Für psychisch erkrankte Eltern ergibt sich die Schwierigkeit, einerseits die Versorgung der 
Kinder aufrecht erhalten zu müssen, andererseits aber auch ohne die notwendige Behandlung 
und Therapie die Erkrankung nicht angemessen bewältigen zu können. Oft sind 
erkrankungsbedingt Basisfähigkeiten zur Haushaltsführung und Versorgung der Kinder 
eingeschränkt. Mit einer psychischen Erkrankung gehen auch häufig Probleme in der Eltern-
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Kind-Interaktion, mangelnde Erziehungskompetenzen sowie Familien- und 
Partnerschaftskonflikte einher, die die erkrankte Person zusätzlich belasten (Lenz 2005/2008, 
Mattejat 2009). Trotzdem sind psychisch kranke Eltern sensibel für die Probleme und 
Belastungen ihrer Kinder und können diese wahrnehmen und benennen. So sehen 80 % der 
psychisch kranken Eltern ihre Kinder als belastet durch die elterliche Erkrankung an (Kölch et al. 
2007). 
 

2.3. Unterstützungsstrukturen für Eltern 
Da die Art und Angemessenheit der elterlichen Krankheitsbewältigung ein wesentlicher 
Einflussfaktor bei der Entwicklung von unterstützenden Resilienzfaktoren der Kinder (Lenz 
2008) ist, ist eine Thematisierung der Elternschaft und eventuell aktuell eingeschränkter 
Sorgefähigkeiten eine Vorbedingung für die angemessene Organisation von Hilfen für das 
betroffene Familiensystem. Psychisch erkrankte Eltern, die sich im Rahmen des 
Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener (BPE) organisiert haben, betonen immer wieder, wie 
hilfreich, notwendig und oft auch entlastend eine von professionellen Helfern benannte 
Wahrnehmung ihrer erkrankungsbedingten elterlichen Unfähigkeiten war.  

Auch Dagmar Bartheld-Paczkowski, Vorstandsmitglied des BPE, äußert sich in diesem Sinne: 
"Wenn Eltern mit Psychiatrie-Erfahrung nicht vergessen werden und zu Eltern ohne Kinder 
gemacht werden, ist allen geholfen. Der direkten Familie und allen anderen Angehörigen. Dann 
müssen die Kinder nicht über sich hinauswachsen und zu HeldInnen mit Belastung werden, weil 
sie Verantwortung übernehmen (müssen), die sie nicht haben und nicht tragen sollten" (Lübeck 
2008). 
Eine betroffene Mutter äußerte sich zu der elterlichen Situation auf einer der Fachtagungen des 
Dachverbandes Gemeindepsychiatrie in folgender Weise: α²ƛǊ 9ƭǘŜǊƴ Ƴƛǘ YǊƛǎŜƴ ƘƛƴǘŜǊ ǳƴǎ ǳƴŘ 
möglichen Krisen vor uns, können jetzt sehr wohl dazu beitragen, dass die Seelen der Kinder 
nicht durch ständige Verletzungen und weitere Trauer verwundet werden. Geben Sie uns keine 
Ratschläge, vergessen Sie uns nicht. Muten Sie uns auch Kindererziehung zu. Wir lieben unsere 
Kinder, wir sind keine Monster, wir haben verwundete Seelen und wünschen uns Hilfen, die uns 
helfen und für alle gut sind. Nicht nur für die Kostenträger und Leistungserbringer ist 
Nachhaltigkeit wichtig, auch für das Kindeswohl! Geben Sie uns die Chance uns selbst kennen 
zu lernen und stark zu werden. Wir brauchen keine Vorhaltungen und Vorwürfe. Die machen 
wir uns selbst und geraten dadurch in die Krise und in unsere persönlichen Höllen. Dabei wollen 
wir für unsere Kinder nur das Paradies und ein gutes Leben. Hilfen sollen helfen und nicht 
ängstigen.  
Sprechen Sie mit uns, nicht über uns! Geben sie unseren Kindern und uns die Chance sagen zu 
können: Ein Leben mit seelisch verwundeten Eltern ist ein reiches Leben. Es lehrt uns offen mit 
YƻƴŦƭƛƪǘŜƴΣ YǊƛǎŜƴ ǳƴŘ YŀǘƘŀǊǎƛǎ ǳƳȊǳƎŜƘŜƴάΦ 
 

Die Hilfen für psychisch erkrankte Eltern können sehr unterschiedlich aussehen. So weisen zum 
Beispiel Betroffene auf die positiven Unterstützungserfahrungen durch hinterlegte 
Behandlungsvereinbarungen sowie durch beim Jugendamt hinterlegte Willenserklärungen zu 
Hilfen für ihre Kinder im Krankheitsfall hin (s. Anhang). Bei Befragungen von Eltern in 
psychiatrischen Kliniken wünschten sich die betroffenen Eltern unter anderem Unterstützung 
bei der Besprechung der Symptome ihrer Erkrankung mit ihren Kindern und die Vermittlung 
von konkreten Fertigkeiten für den Umgang mit ihren Kindern in Form von Elterntrainings.  
Daneben wurde in Untersuchungen (Lenz 2005) vermehrt der Wunsch nach konkreten 
Hilfestellungen im Alltag geäußert. So wünschten sich erkrankte Eltern zum Beispiel 
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Unterstützung im Haushalt, Hilfe bei den Schularbeiten und Freizeitaktivitäten, außerfamiliäre 
Hilfen wie z. B. einen Hortplatz oder die Betreuung durch eine Tagesmutter sowie eine gezielte 
Förderung ihrer Kinder.  

Als weitere Unterstützungsmaßnahmen für das Familiensystem wurden genannt: 

 Organisation von Familienhilfen 

 Aktivierung anderer Ressourcen  

 Intensivierung familienexterner Kontakte  

 Erlernung von Strategien zur Stressbewältigung  

 altersgerechte Aufklärung der Kinder über die Erkrankung und Behandlung der Eltern 

 Stärkung der Erziehungskompetenzen 

 Verbesserung des kommunikativen Milieus in der Familie Daneben wurden Hilfe zur 
Krankheitsbewältigung, Aufklärungs- und Informationsgespräche durch Ärzte bzw. 
Therapeuten, Einbeziehung der Kinder in die Behandlung (Einzelgespräche, 
Familiengespräche), Therapie für das Kind sowie bei Kleinkindern eine gemeinsame 
stationäre Aufnahme von Mutter und Kind gewünscht. 

 
Dabei muss von professioneller Seite berücksichtigt werden, dass sich psychisch erkrankte 
Eltern häufig sehr reserviert bis ablehnend gegenüber Hilfen zeigen. So gaben in einer 
Befragung (Kölch, Schmid 2008) 51 % der befragten Eltern an, aktiv den Kontakt mit dem 
Jugendamt vermieden zu haben. Als Begründungen wurden genannt: Angst vor Bevormundung, 
Furcht vor Vorurteilen und Stigmatisierung durch das soziale Umfeld sowie die schlechten 
Erfahrungen von Bekannten. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die - durchaus berechtigte - 
Angst vor einem Sorgerechtsentzug: mindestens ein Drittel der 6.000 Sorgerechtsentzüge sind 
auf psychische Erkrankungen der Eltern zurück zu führen (Schone, Wagenblass 2006).  

Das Fehlen spezifischer präventiver Angebote der Jugendhilfe für Kinder psychisch erkrankter 
Menschen deckt sich nach Einschätzung von Fachleuten in bedenklicher Weise mit der 
Problemverleugnung durch die Kinder und mit der Scheu betroffener Eltern gegenüber der 
Jugendhilfe (Schrappe 2011). Bei Familien, die mit einer anderen Problemstellung in die 
Beratungsstellen kommen, ist es möglich, dass die dort tätigen Fachkräften - mangels besseren 
Wissens - die im Hintergrund vorhandene psychische Erkrankung der Mutter oder des Vaters 
nicht erkennen und somit auch nicht berücksichtigen (Schrappe).  

Fachleute aus Jugendhilfe und Psychiatrie haben in den Vernetzungs-Modellprojekten in 
Rheinland-Pfalz und Sachsen notwendige strukturelle Maßnahmen zur Unterstützung 
betroffener Familien erarbeitet. So steht die Stabilisierung der innerfamiliären Situation (z. B. 
die Aufnahme der Kinder in die Behandlungseinrichtungen, die von den Eltern genutzt werden) 
und der dazu notwendige regionale Netzwerkaufbau der beteiligten Hilfesysteme an erster 
Stelle bei der Organisation von Hilfen. Hier ist auf vielen Ebenen noch einiges an Verbesserung 
im Umgang mit den betroffenen Familien möglich, z. B. in der Aufnahmesituation von Eltern bei 
stationärer Behandlung.  

In besonders schwierigen Situationen, in denen ein Entzug des Sorgerechts der Eltern und 
damit einhergehende Hilfemaßnahmen notwendig werden, ist eine enge Abstimmung der 
unterschiedlichen Akteure aus Psychiatrie und Jugendhilfe erforderlich. Darüber hinaus ist es 
wichtig, auch bei einer Fremdplatzierungen der Kinder die Eltern und die Zusammenarbeit mit 
ihnen wertzuschätzen, Eltern in ihrer Verantwortung zu halten und entsprechende Ziele für die 
Eltern-Kind-Interaktion zu formulieren und zu bearbeiten.  
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In allen Netzwerkprojekten wird die Notwendigkeit der Qualifizierung behandelnder Teams und 
Netzwerke im Umgang mit der familiären Problematik, die durch eine psychische Erkrankung 
ausgelöst oder verstärkt wurde, gesehen. In Projekten, die einen gemeinsamen Qualifizierungs- 
und Fortbildungsanteil der beteiligten Hilfesysteme haben, ist die Rückmeldung zur 
Verbesserung der Interventionen durch die Akteure sehr positiv. 
Im Zuge der Inklusionsdebatte, die einen Schwerpunkt in der Verhinderung sozialer Exklusion 
von erkrankten oder behinderten Menschen hat, ist die Förderung einer regionalen Vernetzung 
aller beteiligten Einrichtungen (auch Schulen) in einer definierten Region eine wesentliche 
Entwicklungsherausforderung. Die hierzu notwendigen Ressourcen stehen jedoch bislang nur in 
einzelnen Regionen im Rahmen von befristeter Projektfinanzierung zur Verfügung.  

 

2.4. Die Situation der Kinder 
Schon seit vielen Jahren ist bekannt, dass Kinder aus Familien mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil eine sehr viel höhere Rate von psychischen Störungen aufweisen als Kinder aus 
Vergleichsfamilien (Beardslee et al. 1998). "Diese Kinder sind besonderen Belastungen 
ausgesetzt. Viele übernehmen sehr früh Verantwortung. Sie kochen, räumen auf oder 
kümmern sich um ihre jüngeren Geschwister", erklärt Prof. Dr. Ullrich Bauer, Soziologe, 
Präventionsforscher und Leiter der Arbeitsgruppe Sozialisationsforschung an der Universität 
Duisburg-Essen.  

Kinder mit einem psychisch erkrankten Elternteil leiden nicht nur unter der Krankheit ihrer 
Eltern. Die belastende Lebenssituation wirkt sich langfristig auf ihre gesamte Entwicklung und 
ihr weiteres Leben aus. "Fast die Hälfte aller Kinder, die in kinder- und jugendpsychiatrischen 
Einrichtungen aufgenommen wird, hat einen Elternteil mit einer psychischen Erkrankung", 
erklärt Professor Bauer und sieht deshalb einen besonderen Bedarf, Kinder dieser hoch 
belasteten Risikogruppe mit Hilfsangeboten zu unterstützen. Bei einer Studie zu Kindern 
psychisch kranker Eltern (Borg-Laufs 2007) wurde festgestellt, dass sich bei 40 ς 60 % der 
Kinder, die mit einem oder zwei psychisch kranken Elternteilen aufwachsen, später ebenfalls 
eine psychische Erkrankung einstellt. Die Untersuchung ergab jedoch auch, dass dies nicht 
ausschließlich auf die psychische Erkrankung zurückzuführen ist, sondern auf die damit häufig 
einhergehenden starken Belastungen der Kinder durch z. B. Vernachlässigung oder 
Gewalterfahrungen.  

Psychisch auffällige Jugendliche machen auch häufiger als ihre Altersgenossen 
Gewalterfahrungen als Täter und Opfer außerhalb der Familie (Deutscher Bundestag 2009). Die 
betroffenen Jugendlichen selbst geben ein hohes Schutzbedürfnis als einen der Hauptgründe 
für ihr Verhalten an (Polutta 2010). 

Aus der Risikoforschung ist bekannt, dass Arbeitslosigkeit, Armut, konfliktreiche familiäre 
Beziehungen und soziale Isolation besondere Belastungsfaktoren bilden. Bei einer Kumulation 
dieser Risikofaktoren sind die Kinder aus betroffenen Familien eher gefährdet, Auffälligkeiten 
zu entwickeln. Ist eine Familie von mehreren Risikofaktoren betroffenen, muss die erhöhte 
Aufmerksamkeit der professionellen Hilfesysteme der besonderen Situation der Kinder gelten. 

Wichtige Schutzfaktoren für betroffene Kinder sind die familiären sowie sozialen Ressourcen. 
Starke Defizite bei den familiären Ressourcen gehen einher mit einem 2,4-fach höheren Risiko 
für psychische Auffälligkeiten bei den Kindern.  
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2.5. Die Belastung betroffener Kinder 

Wie bereits erwähnt erhöhen sich bei Kindern aus Familien mit einem psychisch erkrankten 
Elternteil die familiären und sozialen Belastungen in vielfältiger Weise (Lenz 2005/2008, 
Mattejat 2009). So sind die Kinder oftmals durch eine familieninterne Tabuisierung der 
Erkrankung und ein daraus resultierendes Kommunikationsverbot belastet. Loyalitätskonflikte 
innerhalb der Familie und Druck von außen sind weitere, von betroffenen Kindern 
beschriebene Schwierigkeiten. Diese führen oft zu einer Isolierung der Familie und fehlender 
sozialer Unterstützung. Die Kinder leiden häufig unter Schuldgefühlen und Verlustängsten und 
übernehmen eine hohe Verantwortung innerhalb der Familie (Parentifizierung).  

Bei einer Befragung stationär behandelter Eltern (Kölch et al. 2008) zur Situation ihrer Kinder 
stellte sich heraus, dass auch ein großer Teil der Eltern ihre Kinder als hilfebedürftig 
einschätzte. So erhielten nach Angaben der Eltern 40 % der Kinder, teilweise mehrfache, 
unterstützende Hilfen. Davon wurden knapp 22 % der Hilfen durch Beratungsstellen, etwa 20 % 
durch ambulante Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 14 % durch Psychotherapie erbracht. 12 
% der befragten Eltern besuchten eine Familientherapie.  

Die Diagnoseraten bei psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen sind nach 
aktuellen Daten der KKH steigend. Auch epidemiologische Studien deuten auf eine hohe 
Verbreitung von psychischen Problemen hin. Hierzu zählen Depressionen, ein geringer 
Selbstwert, auffälliges Essverhalten sowie ein erhöhtes Stresserleben in der Jugend und im 
jungen Erwachsenenalter (Weißbuch Prävention. Gesund jung?! KKK Allianz 2011, S. 153). 
Analysen des aktuellen Kinder- und Jugendsurveys weisen darauf hin, dass psychisch auffällige 
Jugendliche über wenige personale, familiäre und soziale Ressourcen sowie eine geringere 
Lebensqualität verfügen. Zu den wichtigen personalen Ressourcen zur Reduzierung der 
Wahrscheinlichkeit von Verhaltensauffälligkeiten gehören selbstbezogene 
Kotrollüberzeugungen sowie Selbstwirksamkeitserwartungen (Hölling et al. 2008). Daher 
sollten notwendig präventive Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil darauf abzielen, personale Ressourcen wie z. B. Selbstgefühl, 
Konfliktkompetenz, Eigenaktivität und Verantwortungsgefühl weiter zu entwickeln. Besonders 
für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien sind Jugendzentren und 
Sportvereine wichtige Bezugsorte, an denen sie ohne stigmatisierende Wirkung erreicht 
werden können. Experten empfehlen hier angesiedelte Interventions- und 
Unterstützungsmaßnahmen in Kombination mit der Förderung körperlich-sportlicher Aktivität, 
da auch diese psychischen Belastungen vorbeugen.  

 

2.6. Unterstützungsstrukturen für Kinder und Jugendliche 
Die Erkenntnisse der Resilienz und Copingforschung zeigen, dass sich Kinder auch in Familien 
mit einem psychisch erkrankten Elternteil angemessen entwickeln können, wenn 
entsprechende Voraussetzungen und unterstützende Bedingungen gegeben sind. Dieses 
Wissen gilt es für die Unterstützung betroffener Familien entsprechend nutzbar zu machen. 
Eine wichtige Rolle dabei spielt die altersgerechte Aufklärung der Kinder und Jugendlichen. So 
ist nach Befunden der Resilienzforschung, die entwicklungsgerechte Aufklärung der Kinder über 
die Erkrankung und Behandlung des Elternteils, einer der wichtigsten Schutzfaktoren. Ein 
ausreichendes Wissen erhöht die Widerstandsfähigkeit der Kinder gegenüber den Belastungen, 
die sich aus dem familiären Zusammenleben mit dem kranken Elternteil ergeben (Lenz 2008). 
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Für die professionellen Hilfesysteme der Jugendhilfe und ambulanten Psychiatrie gilt es, 
möglichst gemeinsam mit Eltern und Kindern in den stabilen Zeiten Vorsorge zu treffen und 
Lösungen vorzubereiten, die im Bedarfsfall abrufbar sind, z .B. durch die Erstellung jeweils eines 
Krisenplan für Kinder und Eltern sowie Behandlungsvereinbarungen (s. Anlage). 

Bei der Erstellung eines familiären Krisenplanes sind folgende präventive Klärungen zur 
Unterstützung der Kinder und zur Sicherung der familiären Situation sinnvoll: 

Å Wie ist die Versorgungssituation der Kinder? 
Å Bei Kleinkindern: Ist Unterstützung durch eine Familienhebamme erwünscht und 

möglich? 
Å Wie steht es um die Frühförderung? 
Å Besteht schulischer Unterstützungsbedarf? 
Å Sind die Planung und der Aufbau eines familienexternen Betreuungssystems für die 

Kinder (z. B. Patenschaften) möglich? 
Å Ist ein Screening der Kinder im Hinblick auf psychische Auffälligkeiten notwendig? 
Å Sollte eine Risikoeinschätzung durch einen Kinder- und Jugendpsychiater oder 

Psychotherapeut vorgenommen werden? 
Å Ist Psychotherapie mit den Kindern notwendig? 
Å Ist eine Psychoedukation der Kinder zu Ursachen und Erscheinungsbildern der 

elterlichen Erkrankung, Unterstützung beim Umgang mit Gefühlen, Aufbau positiven 
Selbstwerterlebens (z. B. im Rahmen erlebnispädagogischer Maßnahmen) sinnvoll? 

 
Kinder benötigen zu einer guten Entwicklung (Tschöpe-Scheffler 2007) emotionale Wärme, 
Achtung, klare Strukturen, verbindliche Regeln, Beteiligung an der Alltagsgestaltung und 
Entscheidungsfindung sowie möglichst vielfältige Förderung (Borg-Laufs 2007). Eine wichtige 
Rolle bei der Frage, ob die Gesundheit eines Kindes mit einem psychisch erkrankten Elternteil 
erhalten bleibt, spielt - neben der Krankheitseinsicht des betroffenen Elternteils - der gesunde 
Elternteil sowie der verlässliche Kontakt zu anderen stabilen Bezugspersonen außerhalb der 
Kernfamilie. Bundesweit gibt es Angebote für betroffene Familien, mit denen ihnen 
umfassende präventive Hilfen angeboten wird. Beispielhaft sei hier das Präventionsprojekt 
Kanu (Prof. Bauer, Bielefeld) genannt, in dem Eltern-, Kind- und Familiengespräche, 
Patenschaften, Elterntrainings sowie Skill-Trainings für Kinder realisiert wurden. 

 

3. Die Situation der Akteure im Feld der Hilfen für betroffene Familie 
Das Feld der Akteure im Bereich der Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Menschen ist 
vielfältig und unübersichtlich. Zahlreiche Dienste und Einrichtungen mit unterschiedlichen 
Aufgaben, Kulturen und Finanzierungswegen, unterschiedliche Professionen mit ihren 
pflegerischen, sozialpädagogischen, pädagogischen, psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Blickwinkeln und Methoden sowie verschiedene Kostenträger auf der 
Grundlage mehrerer Sozialgesetzbücher führen zu einer Fülle an Arbeitsansätzen. Erschwert 
wird die Situation darüber hinaus durch eine mangelnde Vernetzung der Hilfen - selbst in einem 
regional begrenzten Gebiet. Zusätzlich kompliziert wird die Suche nach einer passgenauen Hilfe 
durch die von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedliche Auslegung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und damit der möglichen Förderung. 

Die Zahl der Akteure ist hoch. Zu ihnen zählen unter anderem: Träger ambulanter 
psychiatrischer Hilfen, psychiatrische Krankenhäuser und Stationen, niedergelassene 
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Psychiater, sozialpsychiatrische Dienste im Gesundheitsamt, Jugendämter, 
Familienbildungsstellen, Erziehungsberatungen, Träger der freien Jugendhilfe, Träger der 
Frühförderung, Hebammen, niedergelassene Ärzte der Pädiatrie, Allgemeinmediziner, 
Gynäkologen, Kinder- und Jugendpsychiater, Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten, gesetzliche Betreuer und sicher noch einige mehr. 

Alle diese Institutionen und Professionen sind idealtypisch in den Aufbau von 
fallübergreifenden Kooperationsstrukturen einbezogen. Mit Ausnahme einzelner Regionen, wo 
bereits gemeinsame Fortbildungen und Qualifizierungen organisiert werden, ist das Wissen um 
die unterschiedlichen professionellen Aufgaben, Kompetenzen und Blickwinkel zur Begleitung 
von Familien in einer schwierigen Lebenssituation untereinander jedoch wenig ausgeprägt.  

So ist die Kinder- und Jugendhilfe pädagogisch, das Gesundheitssystem hingegen medizinisch 
orientiert. Der Blickwinkel und die Herangehensweise in der Kinder- und Jugendhilfe sind eher 
familienzentriert, während im Gesundheitsbereich eher individuumszentriertes Handeln üblich 
ist. Die Kinder- und Jugendhilfe hat den Anspruch ressourcenorientiert zu handeln. Das 
Gesundheitssystem arbeitet bisweilen defizitorientiert, u. a. auch deshalb, weil die 
Voraussetzungen von Hilfe und Leistung an eine störungs- oder krankheitsrelevante Diagnose 
gemäß dem Klassifikationssystem ICD gebunden sind.  

Diese unterschiedlichen Herangehensweisen, Interpretationsfolien und nicht zuletzt die 
differierenden Rahmenbedingungen der Finanzierung von Hilfen führen nicht selten zu 
erheblichen Verständnisschwierigkeiten in der Kommunikation zwischen den Akteuren beider 
Systeme. 

Bislang existiert kein bundesdeutscher Qualiätsstandard für die Vernetzung von Hilfen mit 
entsprechenden finanziellen Ressourcen, mit dem diesen Problemen begegnet werden könnte. 
Ein sehr großer Teil der Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern ist daher zur Zeit noch 
projektfinanziert. Das folgende Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die einzelnen Bereiche 
und ihre Zuordnung zu den unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern. 

 

3.1. Gesundheitswesen  
Die Aufgaben des Gesundheitswesens sind im SGB V (gesetzliche Krankenversicherung) und im 
SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe) nachzulesen. Das SGB V beschreibt die Aufgabe "die 
Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu 
bessern", wobei die Krankenkassen den Versicherten dabei durch Aufklärung, Beratung und 
Leistungen zu helfen haben und auf gesunde Lebensverhältnisse hinwirken sollen (§ 1 SGB V). 
Die Träger von Leistungen nach dem SGB V sind die gesetzlichen Krankenversicherungen. Als 
Leistungserbringer für den psychiatrischen Bereich kommen Institutionen wie psychiatrische 
Krankenhäuser und Stationen, niedergelassene Psychiater, medizinische Versorgungszentren, 
ambulante gemeindepsychiatrische Träger, Träger der Integrierten Versorgung, 
Vertragspsychotherapeuten, Ergotherapeuten und Krankenpflegedienste in Frage. 

Das Gesundheitswesen mit seinen umfassenden Leistungen, wie z. B. Gynäkologie, 
Hebammenhilfe, Geburtskliniken, Kinderkliniken, sozialpädiatrischen Zentren, niedergelassenen 
Pädiatern sowie Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, wird auf der Ebene der Hilfen für 
belastete Kinder von den Eltern in der Regel nicht als stigmatisierend erlebt. Dies ändert sich 
jedoch auffällig bei der gesundheitlichen Versorgung von psychisch erkrankten Elternteilen. 
Psychiatrische Behandlung ς ob ambulant oder stationär ς wird immer noch als sehr 
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stigmatisierend empfunden und entsprechende Hilfen werden von den Betroffenen häufig 
nicht aktiv gesucht. 

 

3.1.1. Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychotherapie 
Bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen gibt es bei der Finanzierung nach SGB V 
Schnittstellen zur Jugendhilfe im Rahmen von kinder- und jugendpsychiatrischer Begutachtung. 

Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychotherapie ist durch das SGB 
V§ 85 und 43 a mit der sozialpsychiatrischen Verordnung eine interprofessionell und 
multimodal agierende Form der Arbeit kassenrechtlich verbindlich vereinbart. Die seit 2009 
gesetzlich gesicherte Sozialpsychiatrievereinbarung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nach § 
43 a SGB V markiert einen wichtigen Schritt in der ambulanten multiprofessionellen 
Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Niedergelassene Vertragsärzte können, sofern sie 
mindestens 1,5 Mitarbeiter beschäftigen, nach dem einheitlichen Bewertungsmaßstab für Ärzte 
und zusätzlich mittels Sozialpsychiatriepauschale abrechnen. In kinder- und 
jugendpsychiatrischen und kinder- sowie jugendpsychotherapeutischen Praxen mit 
Sozialpsychiatrie Vereinbarung (SPV) muss der Arzt ein internes Team mit nichtärztlichen 
Mitarbeitern, wie Psychologen, Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten etc., 
vorhalten und multimodal sowie multiprofessionell agieren. Dieses praxisinterne Team ist 
darüber hinaus verpflichtet, mit den komplementären Bereichen des Umfeldes fallbezogen zu 
kooperieren. Für eine solche Kooperation bekommt die sozialpsychiatrische Praxis von den 
Krankenkassen eine Fallpauschale. Inzwischen gelten für diese Leistungen bundesweit 
einheitliche Sätze. 

Die gesetzlich vorgesehenen Schnittstellen zwischen den Hilfesystemen der Jugendhilfe mit der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Kinder- und Jugendpsychotherapie sehen eine 
ärztliche Stellungnahme durch einen Kinder- und Jugendpsychiater bei der Erstellung eines 
Hilfeplanes durch die Jugendhilfe zwingend vor. 

Der Hauptteil der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung wird von niedergelassenen 
Fachärzten erbracht (etwa 90 %). Mehr als die Hälfte der derzeit ambulant tätigen 757 Ärzte für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie (Stand 2009) arbeitet inzwischen nach dem sozialpsychiatrischen 
Versorgungsmodell. 

Niedergelassene Kinder- und Jugendpsychiater haben seit dem Vertragsrechtsänderungsgesetz 
(2006) die Möglichkeit, in Teilzeit aus der Praxis heraus auch im Krankenhaus bzw. für das 
Krankenhaus zu arbeiten.  

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie die Kinder- und Jugendpsychotherapie verfügen über 
ein umfangreiches diagnostisches und therapeutisches Spektrum, wie multimodale Diagnostik 
(Pädiatrie, Neurologie, Psychiatrie, Psychologie, Psychodynamik, Entwicklungs- und 
Funktionsdiagnostik), Einzeltherapien (Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Verfahren, 
kreative Verfahren, funktionelle Therapien), Familientherapien (Elternberatung, Elterntraining, 
systemische Familientherapie), funktionelle Therapien (Ergotherapie, Logopädie, 
Physiotherapie) und sozialtherapeutische Umfeldarbeit.  
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Der gesetzliche Rahmen für die Kooperation zwischen Jugendhilfe und Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sowie Kinder- und Jugendpsychotherapie 

 

 
Quelle: Gotthard Roosen-Runge, Seelische Gesundheit und Teilhabe von Jugendlichen braucht Hilfe! Aktion Psychisch Kranke, 2011 
 

Das SGB IX definiert die Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe Behinderter oder von 
Behinderung bedrohter Menschen "um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe 
am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegen 
zu wirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter oder von Behinderung 
bedrohter Frauen und Kinder Rechnung getragen" (§1 SGB IX). Träger der Leistungen nach SGB 
IX können z. B. die gesetzlichen Krankenkassen, die Bundesagentur für Arbeit, die Träger der 
gesetzlichen Rentenversicherung, der öffentlichen Jugendhilfe und auch der Sozialhilfe sein. 
Leistungserbringer sind u. a. ambulante gemeindepsychiatrische Träger, aber auch, wie im Fall 
von Kindern und Jugendlichen, freie Träger der Jugendhilfe.  

An den Schnittstellen bei der Organisation von umfassenden Hilfen für Kinder und Jugendliche, 
die von Behinderung bedroht sind, treten regional sehr unterschiedliche Probleme auf. Eine der 
bundesweit häufigsten Schwierigkeiten ist jedoch die oft intransparente und langwierige 
Erstellung von Hilfeplänen, die oftmals nur unter Finanzierungsvorbehalt geführt werden.  

Kinder- und Jugendpsychiater werden hier häufig als Gutachter hinzugezogen, ohne dass ihnen 
die Federführung bei der konkreten Durchführung der Hilfen übertragen wird. Ein anderes 
Problem, das die bedarfsgerechte und zeitnahe Organisation von Hilfen für betroffene Kinder 
und Jugendliche erschwert, ist die Delegation der Verantwortung für eine konkrete 
Hilfemaßnahme an freie Träger, bei gleichzeitiger Entscheidungsbefugnis, Steuerung und 
Kontrolle durch das zuständige Jugendamt. 

 

3.1.2. Die Gesundheitsämter als Öffentliche Träger der Gesundheitshilfe 
Die Gesundheitsämter sind aufgrund der unterschiedlichen landesgesetzlichen Vorgaben in den 
Gesetzen für den öffentlichen Gesundheitsdienst nicht oder nur bedingt verpflichtet - und in 
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der Lage - spezifische Hilfsangebote für psychisch erkrankte Eltern und ihre Kinder anzubieten. 
Zudem ergibt sich bezüglich der finanziellen und personellen Ausstattung sowie der 
Aufgabenschwerpunkte durch die Ansiedlung der Gesundheitsämter bei den Landräten ein 
heterogenes Bild: Bei der Kooperation zwischen Jugend- und Gesundheitshilfe kann es in 
kreisfreien Städten zu unterschiedlichen örtlichen Trägern und damit zu zusätzlichem 
Koordinationsbedarf (Stadt mit Landrat) kommen. Ob und wie die Gesundheitsämter mit 
andern Einrichtungen auch im präventiven Bereich zusammen wirken können, hängt somit 
weitgehend von politischen Entscheidungen ab. 

 

3.1.3. Freie Träger des Gesundheitswesens / Freie Träger der Gemeindepsychiatrie 
Die Psychiatriereform (1975) hatte nicht nur einen Bettenabbau in den alten Anstalten und 
Großkliniken zur Folge, sondern es begann mit ihr ein vielschichtiger Veränderungsprozess. 
Trotzdem fließt auch heute noch mehr als die doppelte Geldmenge in die stationäre 
Versorgung psychisch erkrankter Menschen. 

Die Trägerschaften der im Zuge der Psychiatriereform neu aufgebauten 
gemeindepsychiatrischen Einrichtungen gingen im Zuge der Psychiatriereform verstärkt an die 
ebenfalls neu gegründete psychiatrische "Hilfs"-vereine. Diese wandelten sich im Laufe der Zeit 
zu sozialen Betrieben und sozialwirtschaftlichen Unternehmen, die sich inzwischen auch als 
eine mögliche Alternative zu klinischen Hilfen für psychisch erkrankte Menschen verstehen.  

Neben dem bestehenden, medizinisch ausgerichteten Hilfesystem, entwickelte sich ein zweites, 
gemeindepsychiatrisches, das von einer systemischen, lebensweltorientierten und 
bürgerschaftlich unterstützenden Sicht auf psychische Erkrankungen ausgeht. So wurden in den 
Jahren seit der Psychiatriereform nicht nur vielfältige ambulante, regionale Angebotsstrukturen 
aufgebaut, sondern es gibt auch Bestrebungen, die aus den unterschiedlichen 
Finanzierungszuständigkeiten resultierende Abgrenzung von stationärer und ambulanter 
Behandlung aufzuheben. 

Bundesweit haben zahlreiche ambulante Träger und bürgerschaftliche Organisationen der 
Gemeindepsychiatrie vielfältige lebensweltorientierte und vernetzte Angebote für psychisch 
erkrankte Menschen geschaffen. Deren Schwerpunkte sind bislang: Beratung und Begleitung, 
Hilfen im Bereich Wohnen, rehabilitative Hilfen sowie Unterstützung im Bereich Arbeit. Der 
Aufbau und die Unterstützung von Selbsthilfegruppen und Psychoseseminaren gehört zur 
besonderen Qualität gemeindepsychiatrischer Trägerorganisationen, die im Dachverband 
Gemeindepsychiatrie organisiert sind. Daneben steht das regionale Zusammenwirken der 
Träger mit engagierten Bürgern zur Förderung der Entstigmatisierung psychisch erkrankter 
Menschen und ihre Verankerung im Sozialraum im Mittelpunkt der Arbeit. Ein neues, 
zukunftsträchtiges Feld der Träger ambulanter gemeindepsychiatrischer Hilfen ist der Aufbau 
von Integrierter Behandlung. Durch sie soll eine direkte und zeitnahe Unterstützung im 
Krisenfall sowie eine längerfristige Begleitung und Behandlung mit psychotherapeutischer 
Kompetenz in der Lebenswelt der Betroffenen gewährleistet werden. Angehörige werden bei 
diesem Konzept explizit mit einbezogen. 

 

3.2. Jugendhilfe  

Die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe werden im SGB VIII beschrieben und umfassen die 
Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, die Vermeidung 
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oder den Abbau von Benachteiligungen, die Beratung und Unterstützung von Eltern und 
anderen Erziehungsberechtigten in der Erziehung, den Schutz von Kindern und Jugendlichen 
vor Gefahren für ihr Wohl und den Auftrag dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für 
junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu 
erhalten oder zu schaffen (§1 SGB VIII). Mit dem Schutzauftrag nach § 1 SGB VIII wird darüber 
hinaus eine Kontrollpflicht der Jugendhilfe benannt, die die Rechte der Eltern zum Wohle des 
Kindes begrenzen kann. 

1990 wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in das SGB VIII eingegliedert. Es ist von 
seiner inhaltlichen Ausrichtung her eher ein Familienhilfegesetz. Ansatzpunkt der Jugendhilfe 
nach SGB VIII für Kinder psychisch erkrankter Eltern ist daher immer sowohl das Kind, seine 
Bedürfnisse und die Förderung seiner Entwicklung, als auch die Unterstützung der 
erzieherischen Kompetenz der Eltern. Handlungsleitend bei der Organisation der individuellen 
Unterstützung ist ein systemischer Ansatz. So ist die Jugendhilfe auch in regionale 
Kooperationsstrukturen - wie zum Beispiel das Familiengericht oder die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie - eingebunden.  

Die Kinder- und Jugendhilfe verfügt über vielfältige familienunterstützende, sozialpädagogische 
und psychosoziale Angebote (z. B. Erziehungsbeistandschaft, aufsuchende Familientherapie, 
Elternberatung, Elterntraining), um besonders belasteten Eltern Hilfen zur Bewältigung ihrer 
Lebenssituation und bei der Entwicklungsförderung ihrer Kinder anzubieten. Für Kinder und 
Jugendliche mit Unterstützungsbedarf hält sie ein breites Spektrum ambulanter Hilfen - wie 
zum Beispiel sozialpädagogische Familienhilfe, Schulbegleiter etc. - bereit. Daneben bietet sie 
teilstationäre Hilfen (Tagespflege, Tagesgruppen) und stationäre Maßnahmen (z. B. 
Pflegefamilien, Wohngruppen, heilpädagogische Kinderheime, Betreutes Wohnen) an. Es gibt 
also - organisiert und finanziert durch das SGB VIII - eine große Bandbreite von Angeboten, die 
von niederschwelligen ambulanten Hilfen bis hin zu außerfamiliärer Betreuung und intensiven 
stationären Hilfen reichen und sowohl aufsuchende Angebote als auch zentrale Einrichtungen 
im Rahmen der Jugendhilfe einschließen. Aktuell wachsende wichtige Bereiche sind die 
Etablierung der Frühförderung als Komplexleistung und die Finanzierungssicherung der 
erprobten Familienhebammen. Eine Verknüpfung mit den Angeboten der ambulanten 
Gemeindepsychiatrie existiert bislang nur in Einzelfällen und funktioniert dort besonders gut, 
wo gemeindepsychiatrische Arbeit und Jugendhilfe in der Hand eines Trägers liegen. 

Gemäß 35 a SGB VIII ist die Jugendhilfe auch für die Eingliederungshilfe von seelisch 
behinderten Kindern und Jugendlichen zuständig. Seelische Behinderung wird dabei gemäß §2 
SGB IX angenommen, wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe 
am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist. Die Kinder- und Jugendhilfe, die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sowie die Kinder- und Jugendpsychotherapie müssen zur Feststellung einer 
drohenden Behinderung nach § 35 a SGB VIII zusammenarbeiten. Dabei erstellt ein Kinder- und 
Jugendpsychiater / Kinder- und Jugendpsychotherapeut ein Gutachten darüber, ob eine 
psychische Störung vorliegt. Ist dies der Fall, so muss die Kinder- und Jugendhilfe prüfen, ob 
dadurch eine Teilhabe-Beeinträchtigung gegeben oder zu erwarten ist. Die Kinder- und 
Jugendhilfe wird dann gegebenenfalls Kostenträger der folgenden Maßnahmen. Daher sind die 
Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern, die selbst von seelischer Behinderung bedroht 
sind, überwiegend eingebettet in ambulante oder stationäre Angebote der Jugendhilfe. Dazu 
zählen unter anderem Frühe Hilfen, integrative Kindertagesstätten sowie Erziehungshilfen. 
Häufig benötigen die Betroffenen jedoch auch heilpädagogische, psychiatrische und 
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psychotherapeutische Unterstützung. Hierbei ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Kinder- 
und Jugendhilfe sowie Fachkräften aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie / 
Kinder- und Jugendpsychotherapie dringend erforderlich, um die notwendigen Hilfen sicher zu 
stellen. 

Diese Unterstützung kann in Form von Hilfe zur Erziehung oder als Integrationshilfe gewährt 
werden. Zur Unterstützung von Kindern unter sechs Jahren werden die Hilfen oft als 
sogenannte Komplexleistungen der Frühförderung erbracht. Hierbei sollte eine möglichst enge 
Kooperation zwischen Frühförderstellen und der Kinder- und Jugendhilfe erfolgen. Jedoch 
wurden diese Komplexleistungen bislang wegen häufig fehlender Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit noch kaum umgesetzt. 

Die Abgrenzungen der Hilfenzuordnung für seelisch erkrankte Kinder und Jugendliche ist 
zwischen dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII in der Praxis fließend und variiert von Kommune zu 
Kommune. Die Kostenübernahme für die Leistungen der Jugendhilfe ist durch den örtlichen 
Träger geregelt. 

 

3.2.1.Die Jugendämter als öffentliche Träger der Jugendhilfe 
Zu den Aufgaben der Jugendämter zählen die Förderung der Erziehung in der Familie, die 
Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, die Bereitstellung von 
Hilfen zur Erziehung, Beratung bei Adoptionen, Beratung beim Sorge- und Umgangsrecht sowie 
die Unterstützung von Gerichten (z. B. Vormundschaft). Sie haben den gesetzlichen Auftrag, 
Hilfen bereit zu stellen, die Eltern in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu 
unterstützen und Leistungen nach dem SGB VIII zu vergeben. Andererseits sollen sie als 
Vertreter der staatlichen Gemeinschaft Kinder vor "Gefahren für ihr Wohl" - und damit auch, 
wenn es sein muss, vor den eigenen Eltern - schützen. Ihnen fällt also eine besondere Aufgabe 
zu, die Hilfe und Kontrolle in sich vereint. Die Rolle der Jugendämter ist daher spannungsreich, 
zumal sie zudem der kommunalen Selbstverwaltung unterliegen und in ihrer Arbeit nicht nur 
durch die rechtlichen Vorgaben, sondern entscheidend von den jeweiligen organisatorischen, 
personellen und finanziellen Entscheidungen der einzelnen Kommunen geprägt sind. 
Es existieren keine bundesweit oder landesweit einheitlichen Verfahrensrichtlinien für die 
Ausgestaltung der Hilfen durch die Jugendhilfe. Bei entsprechendem politischen Willen bieten 
die gesetzlichen Grundlagen jedoch breite Spielräume für Angebote auch im präventiven 
Bereich (s. Good Practice, Bremer Patenprojekt). 

"Voraussetzung für eine gelingende Umsetzung sind weniger offene Finanzierungsfragen, als 
vielmehr die entsprechende Sensibilisierung der Fachkräfte für die spezifische Situation der 
Kinder sowie ggf. ausreichende Kapazitäten, um die neu in den Blick gerückten Aufgaben 
erfüllen zu können" (Schmutz 2010). 

 

3.2.2. Freie Träger der Jugendhilfe 
Die freien Träger der Jugendhilfe, mit ihrer breiten Palette von niedrigschwelligen bis 
hochschwelligen Angeboten, setzen in der Regel die Vorgaben der Jugendhilfe praktisch um. Sie 
haben aufgrund ihrer Erfahrung auf der Fallebene die Möglichkeit, allgemeine Lücken in der 
Angebotsstruktur der Jugendhilfe und an den Übergängen zu anderen Systemen aufzuzeigen, 
diese an die entsprechenden Entscheidungsträger rückzumelden und bei Bedarf in Kooperation 
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mit den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe Konzepte zur Deckung des erkannten Bedarfes zu 
entwickeln. 
 

Exkurs 
Die Rolle des Jugendhilfeausschusses 
Dem Jugendhilfeausschuss, der aus Vertretern der öffentlichen und der freien Träger der 
Jugendhilfe zusammengesetzt ist, kommt über die Jugendhilfeplanung die Aufgabe der 
Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel und damit der Prioritätensetzung im Bereich der 
Jugendhilfe zu. Die Verwaltung des Jugendamtes als zweite Säule der öffentlichen Jugendhilfe 
ist an die Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses gebunden. Weiterhin kann er über 
Anhörungs- und Antragsrechte Einfluss auf politische Entscheidungen im Bereich der 
Jugendhilfe nehmen. Damit ist der Jugendhilfeausschuss für die politische Willensbildung, die 
Planung einer Gesamtstruktur und die Gestaltung des finanziellen Rahmens der Jugendhilfe 
einer Kommune von zentraler Bedeutung. 

 

3.3. Eingliederungshilfe  
Die Eingliederungshilfe für Erwachsene (SGB XII) ist relativ klar gefasst. Die Hilfen selbst sind 
beim überörtlichen Träger der Sozialhilfe angesiedelt. Im Bereich der Eingliederungshilfe für 
Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behinderung bedroht sind, gibt es hingegen zur Zeit 
bei den Trägern der Eingliederungshilfe und den Trägern der Jugendhilfe noch viele 
Auseinandersetzung um Zuständigkeiten und Kostenerstattungen. So wird im Rahmen der 
Reformdiskussion um die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche auch die Diskussion 
um den Abbau der Schnittstellen- und Abgrenzungsprobleme zwischen den Leistungssystemen 
der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe für Kinder mit Behinderungen 
intensiviert.  

Um all dies abschließend zu klären, werden aktuell zwei Vorschläge unter dem Namen Kleine 
Lösung und Große Lösung diskutiert. Dabei umfasst die Große Lösung die Zusammenführung 
aller Kinder und Jugendlichen mit Behinderung unter der alleinigen Zuständigkeit der 
Jugendhilfe. "Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Jugendhilfe bedeutet dies (...) 
Zuständigkeit der Jugendhilfe für ALLE jungen Menschen mit und ohne Behinderung. Inklusion 
ist nur mit der großen Lösung möglich" (Fegert 2011).  

Auch der Deutsche Städtetag begrüßt in seiner Stellungnahme vom 3.5.2011 die beabsichtigte 
Zusammenführung der Leistungen für Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen - unabhängig 
von der Behinderungsart - in einer Hand. Ausdrücklich benennt das Präsidium des Deutschen 
Städtetages in seiner Stellungnahme die personellen, strukturellen und finanziellen 
Schwierigkeiten einer Zusammenführung der Leistungen in ein System. Nach seiner 
Einschätzung wird die Beurteilung einer Zusammenführung der Leistungen in das SGB VIII oder 
in das SGB XII maßgeblich von der konkreten Ausgestaltung abhängen. Weiter heißt es dort: 
"Das Präsidium erwartet, dass die hierzu von der Jugend- und Familienministerkonferenz, der 
Arbeits- und Sozialministerkonferenz und dem Bund eingesetzte Arbeitsgruppe 
Lösungsstrategien erarbeitet und die Auswirkungen benennt. Sollte die Zusammenführung 
mittelfristig nicht zu erreichen sein, sollten dennoch Wege zur Verminderung der bestehenden 
Schnittstellenprobleme zwischen den beiden Systemen Sozialhilfe und Kinder- und Jugendhilfe 
gesucht werden." Und weiter: "Die Regelungen zur Beteiligung von Jugend- und 
Sozialhilfeträgern im Verfahren der Bedarfsklärung und -feststellung für Menschen mit 
Behinderung sind bisher unverbindlich. Hier bedarf es dringend verpflichtender Regelungen, die 
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für alle Rehabilitationsträger gelten. Als Vorbild könnte die Budget-±ŜǊƻǊŘƴǳƴƎ ŘƛŜƴŜƴά 
(Paritätischen Gesamtverband, Denkzettel - 10 Jahre SGB IX - Der Weg zur selbstbestimmten 
Teilhabe liegt noch vor uns, Juni 2011).  

Die Kleine Lösung sieht demgegenüber lediglich die Zusammenführung aller Hilfen für seelisch 
erkrankten Kinder und Jugendlichen unter dem Dach der Eingliederungshilfe vor.  

 

4. Weiterentwicklung und Stärkung der Kooperation der Hilfesyteme 
Insbesondere zwischen dem Gesundheitswesen und der Kinder- und Jugendhilfe ist eine 
systematische Kooperation mit geregelten Absprachen und Verfahrensweisen notwendig. 
Genauso wichtig ist aber auch deren strukturierte und kooperative Zusammenarbeit mit 
anderen Hilfesystemen wie der Frühförderung, der Schwangerschaftsberatung oder auch, wie 
im Falle drohender Kindswohlgefährdung, mit dem Familiengericht oder der Polizei. Die 
notwendigen Abstimmungsprozesse zwischen den durchführenden Fachkräften mit oder auch 
ohne die Eltern und jungen Menschen, müssen meist eigens organisiert werden, da häufig 
geregelte Kooperationsstrukturen fehlen. "Tatsächlich zeigen vielfältige Praxiserfahrungen, 
dass es eine Gemengelage aus gegenseitiger Unkenntnis, unklaren Verfahrensabläufen, 
motivationalen Aspekten und Kostendruck ist, die zu typischen Reibungsverlusten und der 
interdisziplinären Zusammenarbeit führt ( Fegert, Berger, Klopfer, Lehmkuhl und Lehmkuhl 
2001). 
Ungeachtet der schon lange geführten Diskussion um eine Verbesserung der Vernetzung in der 
Psychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Kinder- und Jugendpsychotherapie und der 
Jugendhilfe ist vielerorts immer noch eine unzureichende Professionalisierung von 
Netzwerkarbeit und Kooperationsstrukturen festzustellen. Andererseits können "Vernetzung, 
Kooperation und die personenbezogene Leistungsintegration jedoch dauerhaft nur gelingen, 
wenn sie mit Verfahren, Prozeduren und Regeln hinterlegt und mit Verantwortlichkeiten, 
Rollen und Funktionen ausgestattet sind" (Brederode 2010). 

Auch die Kooperationsforschung zwischen den Akteuren der Unterstützungssysteme für Kinder 
aus Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil zeigen, dass der Kooperation ein hoher 
Stellenwert zugeschrieben wird (Lenz 2005, 2008). Daneben wird sie jedoch zugleich als eine 
zusätzliche und zeitaufwändige Aufgabe betrachtet. Selbst nach mehr als 10 Jahren 
Fachdiskussion um adäquate Hilfen für betroffene Familien, werden die 
Kooperationsbeziehungen zwischen Erwachsenenpsychiatrie und Kinder- und Jugendhilfe 
häufig noch als unbefriedigend, nicht selten als spannungsgeladen und konflikthaft bezeichnet.  

Die Kooperation zwischen unterschiedlichen Hilfesystemen stellt, wenn sie gelingen soll, eine 
Reihe von Anforderungen an die beteiligten Institutionen und deren Mitarbeiter - und das 
sowohl auf der interinstitutionellen als auch auf der intrainstitutionellen Ebene. 
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Bedingungen gelingender Kooperation 
 

 

Quelle: Handbuch Vernetzung Guter Start ins Kinderleben, S. 49 

 
Wesentliche Elemente der Kooperationsvereinbarungen zwischen Jugendhilfe und Psychiatrie 
sind klare Absprachen über die Abläufe während der Kooperation im Einzelfall, das Erstellen 
von Adresslisten und Ansprechpartnern in den Einrichtungen sowie institutionalisierte Formen 
der fallbezogenen Kooperation. Darüber hinaus bedarf es vorausschauender Regelungen für 
Konflikte sowie einer regelmäßigen Überprüfung der Kooperation nach festen Vorgaben. Hier 
sei beispielhaft auf die gemeinsam erarbeiteten Handlungsleitlinien zwischen Jugendhilfe und 
Gemeindepsychiatrie in Duisburg verwiesen (s. Anhang).  

Erfahrungen aus den beiden Projektbeteiligungen zum Aufbau präventiver und unterstützender 
Hilfen für Kinder mit besonderen familiären Belastungen zeigen mögliche "Stolpersteine" beim 
Aufbau von Netzwerken auf (Scholten, Porr 2010): 

 Die Koordinierung von Netzwerken braucht ausreichende Zeitressourcen. 

 Die Gestaltung einer langfristigen Gesamtplanung macht einen "roter Faden" 
notwendig. 

 Fehlende bzw. unzureichende Informationen bei den beteiligten Netzwerkpartnern über 
die gesetzlichen Regelungen erschweren die Zusammenarbeit. 
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 Schwierigkeiten bei der Gewinnung von Netzwerkpartnern werden deutlich: Sind die 
lokalen Netzwerke für die Gesundheitshilfe und Schulen hinreichend attraktiv und 
nützlich? 

 Die Umsetzung des Prinzips One face to the customer in allen Institutionen. 

 Das Problem der Instrumentalisierung des Datenschutzes.  

 

4.1. Modellprojekte Frühe Hilfen  
Verbesserung der Situation von kleinen Kindern aus besonders belasteten Familien  
Inzwischen haben in unterschiedlichen Bundesländern Modellprojekte stattgefunden, um 
frühzeitige und präventive Hilfen für Kinder aus besonders belasteten Familien zu erproben und 
zu evaluieren. Untersuchen zeigen (Fegert, Schnoor, Kleidt, Kindler und Ziegenhain, 2008) das 
die Gefahr der Vernachlässigung oder einer anderen Form der Kindswohlgefährdung in den 
ersten fünf Jahren am größten ist. 
 

Familienhebammen 
Hebammenleistungen sind Leistungen der Krankenkassen. Hebammen haben durch ihre frühe 
und niedrigschwellige Arbeit und durch ihre Kontakte im häuslichen Umfeld die Gelegenheit, in 
einer sehr frühen Phase die Gesamtsituation der Familie umfassend zu sehen. Bis zu acht 
Wochen nach der Geburt kann eine Hebamme eine Familie unterstützen.  
 
Der Einsatz von Familienhebammen zur Unterstützung von Risikofamilien wurde in den letzten 
Jahren in einigen Bundesländern im Rahmen von Modellprojekten erfolgreich erprobt. In 
Niedersachsen zum Beispiel kümmern sich derzeit 150 solcher Hebammen um Familien, die 
traumatisiert sind oder Drogen- und/oder Gewaltprobleme haben. Studien zeigen, dass sich die 
Arbeit von Familienhebammen nicht nur fachlich, sondern auch ökonomisch lohnt. So kosten 
drei Familienhebammen 100.000 Euro. Muss hingegen ein Kind später aus einer Familie 
herausgenommen werden, entstehen Kosten von bis zu 60.000 Euro pro Jahr.  

In verschiedenen Bundesländern gibt es Weiterbildungsmodule zur Familienhebamme (zum 
Beispiel in Schleswig Holstein, Baden Württemberg und Thüringen). Bislang gibt es über die 
Finanzierung der Projekte hinaus keine verbindliche Regelfinanzierung. Bisherige 
Modellprojekte förderten den Einsatz von Familienhebammen beispielsweise als gesetzlich 
nicht verankerte Frühe Hilfen durch das Land oder eine Kommune, in manchen Fällen auch als 
Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII) oder als Sozialpädagogische Familienhilfe 
(§ 31 SGB VIII) durch das Jugendamt. Andere Bundesländer (z. B. Bayern und Rheinland-Pfalz) 
bieten zum Teil umfangreiche Qualifizierungsprogramme für Hebammen an, ohne das Modell 
der Familienhebamme zu verfolgen. 

Trotzdem sind die Hilfen für Risikofamilien durch Familienhebammen gefährdet. Aktuell 
blockiert der Bundesrat den ab 2012 geplanten Einsatz von intensiv geschulten 
Familienhebammen, die überforderte Eltern im ersten Lebensjahr des Kindes begleiten sollten. 
Die Bundesländer fordern stattdessen, dass sich normale Hebammen künftig sechs statt bislang 
zwei Monate um Risikofamilien kümmern sollen. Hintergrund ist, dass Länder und Kommunen 
die Kosten für die Familienhebammen tragen müssten. Übernähmen normale Hebammen diese 
Aufgaben so müssten - das hoffen wenigstens die Länder - die gesetzlichen Krankenkassen 
(GKV) für die Kosten aufkommen. 
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Martina Klenk, Präsidentin des Hebammenverbandes, gibt jedoch zu bedenken, dass auch der 
Verzicht auf Familienhebammen und eine Verlängerung der Betreuungszeit durch eine 
Hebamme, wie es der Bundesrat vorgeschlagen hat, ganz sicher nicht kostenneutral sein 
werden.  Der Verband befürchtet, dass Hebammen als kostengünstige Möglichkeit zur 
Sicherung des Kindswohles herangezogen werden sollen. "Eine Hebamme kann aber auf keinen 
Fall die Arbeit einer Sozialarbeiterin, einer Familienhebamme oder anderer Akteurinnen eines 
Netzwerkes Frühe Hilfe ersetzen. Jetzt sind die Länder und der Bund gefordert, um ein solides 
Finanzierungskonzept des Kinderschutzes zǳ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴάΣ ǎƻ ŘƛŜ tǊŅǎƛŘŜƴǘƛƴΦ όLänder gegen 
Hebammen-Modell, Süddeutsche.de 21.06.2011).  

Bislang zeigte sich im Rahmen des Projektes Familienhebammen, dass Hebammen häufig in 
einem politischen und berufspolitischen Spannungsfeld zwischen hoher Zuweisung von 
Kompetenzen und Verantwortung einerseits und mangelnder Anerkennung und Honorierung 
andererseits stehen 
Das Konzept und die speziellen Angebote von Familienhebammen benötigen nach der 
Projektphase künftig einheitliche Weiterbildungsinhalte und dauerhaft tragfähige 
Finanzierungen. 

 

Frühe Hilfen 
Den Förderangeboten im System der Unterstützungsleistungen für Kinder psychisch erkrankter 
Eltern im Bereich der Frühförderung kommt eine hohe Bedeutung zu.  
 
Finanzierungsmöglichkeiten hierzu bestehen in allen drei Sozialleistungsbereichen. Frühe Hilfen 
sind immer komplexe Leistungen, die sich durch eine Koordination von unterschiedlichen Hilfen 
verschiedenster Leistungserbringer im Rahmen unterschiedlicher Sozialgesetzbücher 
auszeichnen. Ziel ist dabei die Erbringung passgenauer und nachhaltiger sozialraum- und 
lebensfeldorientierter Unterstützungsleistungen für besonders belastete Familien. 
Zur Förderung von Frühen Hilfen brachte die Bundesregierung das Aktionsprogramm Frühe 
Hilfen für Eltern und Kinder und Soziale Frühwarnsysteme bundesweit auf den Weg. (Laufzeit 
2006 ς 2010). Sein Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von komplexen Hilfenetzen und ihrer 
Steuerung. Der Begriff Frühen Hilfe stammt ursprünglich aus der Frühförderung. Dann wurde er 
überwiegend im Zusammenhang mit Kinderschutz diskutiert und später im Rahmen des 
Aktionsprogramms erweitert. Jetzt werden mit Frühen Hilfen all jene Maßnahmen bezeichnet, 
mit denen Vernachlässigung und Kindswohlgefährdung effektiv begegnet werden soll.  

Während des Modellzeitraumes konnten in vielen Kommunen Frühe Hilfen installiert werden. 
So geben 96 % der Jugendämter und fast 79 % der Gesundheitsämter an, in ihren Kommunen 
aktiv im Bereich Frühe Hilfen zu sein. Ein Netzwerk Früher Hilfen existiert nach Angaben der 
Jugendämter bei 73 % und nach Angaben der Gesundheitsämter in fast 59 % der Kommunen.  

Die Angebote der Frühen Hilfen sollten gekennzeichnet sein durch eine leichte und 
niedrigschwellige Zugangsmöglichkeit (z. B. Familienbildung, Elternbildung, 
Familienhebammen, aufsuchende Familienhilfe, Müttercafes etc.). Dabei ist ein wichtiger 
Aspekt die Etablierung sicherer Übergänge, d. h. persönlicher Kontakt und Begleitung, für 
betroffene Familien an den Schnittstellen der unterschiedlichen Hilfesysteme. 

Im Rahmen des Aktionsprogramms Frühe Hilfen wurden in allen Bundesländern Modellprojekte 
zu unterschiedlichen Ansätzen bei der Etablierung Früher Hilfen initiiert. Dabei waren für alle 
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Modellprojekte folgende Qualitätsanforderungen handlungsleitend: 
1. systematisch und umfassend Zugang zur Zielgruppe finden  
2. Belastungen und Risiken frühzeitig erkennen 
3. Familien zur Annahme von Hilfen motivieren 
4. passgenaue Hilfen entwickeln 
5. kontinuierliches Monitoring 
6. Implementierung ins Regelsystem 
7. Vernetzung und verbindliche Kooperation von Akteuren 

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit und Verstetigung brauchen Frühe Hilfen eine gesetzliche 
Verordnung. Im aktuellen Entwurf des Bundeskinderschutzgesetzes ist bislang für die Frühen 
Hilfen jedoch nur eine Verankerung als Sollbestimmung im SGB VIII § 16 vorgesehen (vgl. auch 
Familienhebammen).  
 
Nach dem Projektende der Frühen Hilfen im Juli 2011 nimmt DER PARITÄTISCHE kritisch zum 
Stand der Umsetzung der Frühförderung Stellung und betont den vordringlichen 
Handlungsbedarf bei der Frühförderung: "Die Umsetzung der Frühförderung wird in der Praxis 
durch die verschiedenen Zuständigkeiten erschwert. Insbesondere bei der Kostenaufteilung 
zwischen den einzelnen Trägern konnte bisher kaum Einigkeit erzielt werden. Es bedarf 
verpflichtender Regelungen, die einen Rahmen für den Abschluss von faireren Vereinbarungen 
ȊǿƛǎŎƘŜƴ ŘŜƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊƴ ǳƴŘ ŘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ Ǿƻƴ CǊǸƘŦǀǊŘŜǊǎǘŜƭƭŜƴ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴά 
(Denkzettel. 10 Jahre SGB IX ς Der Weg zur selbstbestimmten Teilhabe liegt noch vor uns, a. a. 
O) 
 
Die folgende Übersicht zeigt Modellprojekte, die im Rahmen des Aktionsprogramms Frühe 
Hilfen initiiert wurden: 
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Quelle: Nationales Zentrum Frühe Hilfen (Hg.), Modellprojekte in den Ländern, Zusammenfassende Ergebnisdarstellung (2010/2011) 

 

 

Modellprojekte Frühe Hilfen nach Bundesländern 

Baden-Württemberg ς Guter Start ins Kinderleben 

Veröffentlichungen: Anhaltsbogen für ein vertiefendes Gespräch und Unterstützungsbogen für 
die Jugendhilfe (im Werkbuch Vernetzung, S. 170, siehe Link zur Publikation unten) 
Auswertung der Praxisbegleitung in Form eines Werkbuchs Vernetzung mit Glossar (siehe Link 
zur Publikation unten) 
Erstellung einer sozial- und datenschutzrechtlichen Expertise Datenschutz bei Frühen Hilfen  
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Homepage: http: //www.fruehehilfen.de  

Kontakt 
Dr. Anne-Katrin Künster 
Telefon: 0731 / 500-61612 
anne-katrin.kuenster[at]uniklinik-ulm.de Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie,  
Anne-Katrin Künster, Steinhövelstr. 5, 89075 Ulm  

 

Berlin ς Netzwerk Kinderschutz als soziales Frühwarnsystem in Berlin-Mitte  
Evaluation und Coaching zum Sozialen Frühwarnsystem in Berlin-Mitte  

Veröffentlichung: http://www.fruehehilfen.de/projekte/modellprojekte-fruehe-
hilfen/wissenschaftliche-begleitung/evaluation-und-coaching-zum-sozialen-fruehwarnsystem-
in-berlin-mitte-berlin/ 

Homepage: http://www.fruehehilfen.de 

Kontakt 
Jens-Uwe Scharf 
Fachreferent Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.  
Residenzstraße 90, 13409 Berlin 
 

Brandenburg - Wie Elternschaft gelingt (WIEGE - {¢99tϰύ 

Veröffentlichung: http://www.familienzentrum-potsdam.de/angebote-fuer-
fachkraefte/veroeffentlichungen.html 

Homepage: http://www.familienzentrum-potsdam.de/wir-ueber-uns/forschungsprojekte/wie-
elternschaft-gelingt-wiege-steeptm-intervention.html 

Kontakt  
Beratungsstelle Vom Säugling zum Kleinkind 
Familienzentrum an der Fachhochschule Potsdam 
Leitung: Prof. Dr. Christiane Ludwig-Körner 
Friedrich-Ebert-Straße 4, 14467 Potsdam 
 

Bremen ς Pro Kind 

Veröffentlichung: http://www.stiftung-pro-kind.de 

Homepage: http://www.stiftung-pro-kind.de  

Kontakt 
Projektbüro Pro Kind 
Adolfstr. 7, 30169 Hannover 
Tel.: 0511 - 761 700 9 - 0 
Fax: 0511 ς 761 700 9 - 9 
Info@stiftung-pro-kind.de 
 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cppg/mcvtkp0mwgpuvgtBwpkmnkpkm/wno0fg');
http://www.fruehehilfen.de/
http://www.stiftung-pro-kind.de/
http://www.stiftung-pro-kind.de/
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Hamburg ς Wie Elternschaft gelingt (WIEGE - {¢99tϰύ 

Veröffentlichung: http://www.fruehehilfen.de/3449.0.html 

Homepage: http://www.fruehehilfen.de 

Kontakt 
Prof. Dr. Gerhard Suess 
Dipl. Soz.päd. Agnes Mali  
Dipl. Psych. Uta Bohlen  
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg,  
Fakultät Soziale Arbeit & Pflege  
Saarlandstraße 30, 22303 Hamburg 

 

Hessen ς Keiner fällt durchs Netz (KFDN)- Frühe Interventionen in Familien (Pfiff)  

Veröffentlichung:http://www.keinerfaelltdurchsnetz.de/index.php?option=com_phocadownlo
ad&view=category&id=1&Itemid=65 

Homepage: http://www.keinerfaelltdurchsnetz.de  

Kontakt  
Dr. Andreas Eickhorst (V.i.S.d.P) 
Universitätsklinikum Heidelberg - Institut für Psychosomatische Kooperationsforschung und 
Familientherapie  
Bergheimer Strasse 54, 69115 Heidelberg 

 
Mecklenburg-Vorpommern ς Chancen für Kinder psychisch kranker und/oder suchtbelasteter 
Eltern 

Veröffentlichung: http://ww w.fruehehilfen.de/projekte/modellprojekte-fruehe-
hilfen/wissenschaftliche-begleitung/chancen-fuer-kinder-psychisch-kranker-undoder-
suchtbelasteter-eltern-mecklenburg-vorpommern/ 

Homepage http://www.fruehehilfen.de  

Kontakt  
Prof. Dr. med. Harald J. Freyberger 
Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie  
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
Ellernholzstraße 1ς2, 17475 Greifswald 
 

Niedersachsen ς Pro Kind 

Veröffentlichung: http://w ww.stiftung-pro-kind.de/index.php?id=286 

Homepage: http://www.stiftung-pro-kind.de  

Kontakt 
Projektbüro Pro Kind 
Adolfstr. 7, 30169 Hannover 
Tel.: 0511 - 761 700 9 - 0 
Fax: 0511 ς 761 700 9 - 9 

http://www.fruehehilfen.de/
http://www.keinerfaelltdurchsnetz.de/
http://www.fruehehilfen.de/
http://www.stiftung-pro-kind.de/


 34 

Nordrhein-Westfalen ς Soziale Frühwarnsysteme - Evaluation Früher Hilfen 
(zum 31. 12. 2009 eingestellt) 

Veröffentlichung: http://www.soziales-fruehwarnsystem.de/literatur.html 

Homepage: http://www.soziales-fruehwarnsystem.de  

Kontakt 
Institut für soziale Arbeit e.V. 
Studtstraße 20, 48149 Münster 
Telefon: 0251/92 536-0 
Telefax: 0251/92 536-80 
 www.isa-muenster.de 

 

Sachsen ς Pro Kind 

Veröffentlichung: http://www.stiftung-pro-kind.de/index.php?id=354 

Homepage: http://www.stiftung-pro-kind.de  

Kontakt 
Felsenweg-Institut der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie 
Straße des 17. Juni 25, Haus 102 a, 01257 Dresden  
Tel. 0351-216870 
Fax. 0351-2168729 
 

Sachsen-Anhalt ς Familienhebammen im Land Sachsen-Anhalt - Frühstart 

Veröffentlichung:http://www.medizin.uni-halle.de/pflegewissenschaft/index.php?id=566 

Homepage: http://www.medizin.uni-halle.de  

Kontakt 
Prof. Dr. Johann Behrens  
Dr. Gertrud M. Ayerle  
Dr. Christiane Luderer 
Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft an der Medizinischen Fakultät der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg  
Magdeburger Straße 8, 06112 Halle 
 
Saarland ς Keiner fällt durchs Netz (KFDN)- Frühe Interventionen in Familien (Pfiff) 

Veröffentlichung: 
http://www.keinerfaelltdurchsnetz.de/index.php?option=com_phocadownload&view=categor
y&id=1&Itemid=65 

Homepage: http://www.keinerfaelltdurchsnetz.de  

 

Schleswig-Holstein ς Soziale Frühwarnsysteme - Evaluation Früher Hilfen 

http://www.soziales-fruehwarnsystem.de/
http://www.isa-muenster.de/
http://www.stiftung-pro-kind.de/
http://www.medizin.uni-halle.de/
http://www.medizin.uni-halle.de/pflegewissenschaft/index.php?id=494
http://www.medizin.uni-halle.de/pflegewissenschaft/index.php?id=503
http://www.medizin.uni-halle.de/pflegewissenschaft/index.php?id=517
http://www.keinerfaelltdurchsnetz.de/
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Veröffentlichung: http://www.fruehehilfen.de/projekte/modellprojekte-fruehe-
hilfen/wissenschaftliche-begleitung/evaluation-frueher-hilfen-und-sozialer-fruehwarnsysteme-
in-nrw-und-schleswig-holstein-nordrhein-westfalen-schleswig-holstein/ 

Homepage: http://www.schleswig-
holstein.de/MASG/DE/KinderJugendFamilie/KinderschutzSH_NEU/Landesprogramme/Landespr
ogramme_node.html#doc858082bodyText2 

Kontakt 
Stefanie Sommer, VIII 311 
Email: stefanie.sommer@sozmi.landsh.de 
Tel.-Nr.: 0431-988-5644 

 

Niedersachsen ς Familienhebammen im Landkreis Osnabrück / Familienhebammen. Frühe 
Unterstützung - Frühe Stärkung 

Veröffentlichung: http://www.fruehehilfen.de/projekte/modellprojekte-fruehe-
hilfen/wissenschaftliche-begleitung/familienhebammen-fruehe-unterstuetzung-fruehe-
staerkung-niedersachsen/ 

Homepage: http://familienhebamme.de/niedersachsen.php, http://www.fruehehilfen.de  

Kontakt 
Sigrid Hus-Halstenberg 
Deutscher Kinderschutzbund e.V.  
Kolpingstraße 5, 49074 Osnabrück 

 

4.2. Modellprojekte Elternbildung 
Die Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist ein Teil des 
Elternbildungs- und Fortbildungsprogramms Starke Eltern ς Starke Kinder, das vom 
Bundesverband des Deutschen Kinderschutzbundes konzipiert und an vielen Orten mit 
unterschiedlichen Trägern durchgeführt wird. Diese Elternbildungskurse werden im Rahmen 
der Strategie der Bundesregierung zur Förderung der Kindergesundheit (2008) vom 
Bundesministerium für Gesundheit unterstützt. In den Kursen Starke Eltern ς Starke Kinder 
werden die Kompetenzen und Ressourcen der Erziehenden aktiviert. Sie sollen eine Haltung 
fördern, die die psychische und physische Gesundheit der Kinder in den Vordergrund stellt. Die 
Elternkurse des Deutschen Kinderschutzbundes bestehen bundesweit und werden fortlaufend 
evaluiert. Sie werden von unterschiedlichsten Trägern in der Kinder- und Jugendhilfe, in der 
Elternbildung, in den Familienzentren und Kindertageseinrichtungen, in Schulen, von freien 
Trägern sowie von Kirchen und Moscheen angeboten. Die geringen Teilnehmerbeiträge und ihr 
niedrigschwelliger Ansatz erleichtern den Zugang für eine große Gruppe von Eltern. 

Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. ist Träger des bundesweiten 
Modellprojektes Starke Eltern - Starke Kinder. 

Veröffentlichung: Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im 
Rahmen des Elternbildungsprogramms Starke Eltern ς Starke Kinder®  

Homepage:http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/K/Kindergesundheit/El
ternkurs_Starke_Eltern_Starke_Kinder.pdf 

mailto:stefanie.sommer@sozmi.landsh.de
http://familienhebamme.de/niedersachsen.php
http://www.fruehehilfen.de/
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/K/Kindergesundheit/Elternkurs_Starke_Eltern_Starke_Kinder.pdf
http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/K/Kindergesundheit/Elternkurs_Starke_Eltern_Starke_Kinder.pdf
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Starke Eltern ς Starke Kinder ς Kurse des Deutschen Kinderschutzbundes: 
http://www.sesk.de/CONTENT/SHOWPAGE.ASPX?CONTENT=635&TPL=7 

Kontakt: 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinderschutzzentren 
www.kinderschutzzentren.org 

 

4.3. Landesmodellprojekte zum Aufbau von Unterstützersystemen für Kinder psychisch 
erkrankter Eltern - Modelle gelingender Kooperation von Psychiatrie und Jugendhilfe 
Die Landesmodellprojekte zum Aufbau von Unterstützersystemen hatten speziell den 
Schwerpunkt, Unterstützungssysteme für Kinder psychisch erkrankter Eltern aufzubauen. Sie 
wurden bislang in zwei Bundesländern, Rheinland-Pfalz und Sachsen, erprobt. Im Rheinland 
wurde 2010 ein Projekt zur Prävention und Vernetzten Hilfe für betroffene Kinder und ihre 
Eltern unter dem Namen KipE-Rheinland installiert. Träger ist der Landschaftsverband 
Rheinland.  

 

4.3.1. Landesmodellprojekt Rheinland-Pfalz 
Der rheinland-pfälzische Landtag hat 2008 als ein Ergebnis des vier Länder Projektes Guter Start 
ins Kinderleben das Gesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG) 
verabschiedet. Man hatte erkannt, dass die Vernetzung von Jugendhilfe und Gesundheitswesen 
nicht von selbst passiert, sondern vielfältiger, gut abgestimmter Maßnahmen und Schritte 
bedarf. 

Das Gesetz verknüpft den Kinderschutz mit der Förderung von Kindergesundheit und hat drei 
Schwerpunkte: Aufbau von lokalen und interdisziplinären Netzwerken, Entwicklung Früher 
Hilfen und Förderung der Kindergesundheit durch die Erhöhung der Inanspruchnahme von 
Früherkennungsuntersuchungen. Außerdem sieht es vor, dass - in der Verantwortung der 
Jugendämter - die lokalen Netzwerke aufgebaut und gefördert werden sollen.  

Die Ziele der Netzwerke werden in § 4 Absatz 2 des LKindSchuG wie folgt beschrieben: 

 Schaffung verbindlicher Kommunikations- und Verfahrensstrukturen 

 Gestaltung eines fachlichen Austausches der Beteiligten über die jeweiligen 
Aufgabenzuständigkeiten hinaus 

 Klarheit in der gemeinsamen Orientierung 

 Erhöhung der Transparenz über Hilfeangebote und Erweiterung der Hilfe- und 
Förderprogramme für Familien 

 Gewinnung von Erkenntnissen für kommunale Berichterstattung 

 Anregung von interdisziplinären Fortbildungen 
 
Das LKindSchuG sieht darüber hinaus die Bildung von lokalen Netzwerken zur Förderung der 
Kindergesundheit und zum Schutz des Kindeswohls sowie rund 1,6 Mio. Euro für die 
Entwicklung Früher Hilfen vor. Außerdem sollen im Rahmen des Modellprogramms Guter Start 
ins Kinderleben Geburtskliniken mit Projektgeldern in Höhe von 2 x 10.000 Euro pro Klinik 
ausgestattet werden, um, etwa bei postnataler Depression, bessere Unterstützung leisten zu 
können. Die Netzwerkpartner aus den entsprechenden Bereichen - wie zum Beispiel der 
Jugendhilfe, der Gesundheitshilfe, des Beratungsbereiches und der Schulen - sind im Gesetz 

http://www.sesk.de/CONTENT/SHOWPAGE.ASPX?CONTENT=635&TPL=7
http://www.kinderschutzzentren.org/
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benannt. Die ambulanten Träger der Gemeindepsychiatrie kommen jedoch (noch) nicht explizit 
vor. 

Zu den weiteren landesrechtlichen Regelungen, die dem Aufbau von Hilfen für Kinder psychisch 
erkrankter Eltern förderlich sind, zählen zum Beispiel ein Psychisch-Krankenhilfe-Gesetz 
(PsychKG) mit 

 der Verankerung der Hilfen für Angehörigen als Ratsuchende, 

 dem Vorrang der Selbsthilfe vor der professionellen Hilfe sowie 
der Psychiatriemark (eine DM pro Einwohner pro Kommune pro Jahr = rund 2 Mio. Euro zur 
Gestaltung der "psychiatrischen Landschaft"). 

Möglichkeiten für landesweite Regelungen an der Schnittstelle von Jugend-, Gesundheits- 
und Eingliederungshilfe am Beispiel Rheinland-Pfalz 
Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, sind Kinder psychisch kranker Eltern besonderen 
Belastungen ausgesetzt und haben einen großen Unterstützungsbedarf. Das rheinland-
pfälzische Modellprojekt Kinder psychisch kranker Eltern. Prävention und Kooperation von 
Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie dieser 
Bedarf genau aussieht und wie Angebote zielgruppengerecht weiterentwickelt werden können. 
Dabei spielte der regionale Ausbau und die Weiterentwicklung der Kooperation sowie das 
Wissen über die jeweils andere Profession eine zentrale Rolle. Ziel war es auch, die Sicherheit 
im Umgang mit besonders belasteten Familien zu erhöhen und die Fachkräfte zu entlasten. 
Dabei wurde in unterschiedlichen regionalen Arbeitsgruppen mit einer Abstimmung der 
Methoden, Instrumente und Handlungsansätze begonnen. Die Entwicklung eines gemeinsamen 
Fallverständnissen bei Aufrechterhaltung der spezifischen Aufträge und Ziele von Jugendhilfe 
und ambulanter und stationärer Psychiatrie standen dabei mit im Fokus des dreijährigen 
Projektes. Für die betroffenen Familien sollten Hilfen und Angebote im intervenierenden und 
präventiven Bereich gewährleistet werden. Außerdem gehörten die Schaffung von 
Öffentlichkeit, die Unterstützung bei der Enttabuisierung und Aufklärungsarbeit über 
psychische Erkrankungen sowie eine Sensibilisierung für die Situation der Kinder zu den 
gemeinsamen Zielen aller Projektbeteiligten. Und nicht zuletzt wurde das Thema von 
Finanzierungsfragen bei kooperativ entwickelten Angeboten und Projekten in den Fokus der 
Diskussion gerückt. 

Regelungen an der Schnittstelle von Jugend-, Gesundheits- und Eingliederungshilfe  in 
Rheinland-Pfalz: 

 beitragsfreie Kindergärten und Kindergrippen in RLP 
 Nutzung von Präventionsförderung (z.B. § 20 SGB V) 
 Landesmittel für Hilfen zur Erziehung: Der lnnovationstopf: 10.000 Euro pro Jahr pro 

Jugendamt (41 Jugendämter) 
 Landesförderung für Beratungsstellen 
 Vereinbarung zwischen Land und Kommunen 
 Projektfinanzierung durch das Land 
 Projekt für Kinder psychisch kranker Eltern 
 Projekt zum Thema Kinder suchtkranker Eltern 
 Freiwillige Leistungen: z. B. Verein zur Förderung der gemeindenahen Psychiatrie in 

Rheinland-Pfalz (ca. 800.000 Euro in 15 Jahren) 
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Ergebnisse der Befragungen bei Mitarbeitern der Erwachsenenpsychiatrie und Jugendhilfe 

Zielgruppenanalyse in der Erwachsenenpsychiatrie: (n=563 Entlassungen, n=472 PatientInnen)  
Rund ein Fünftel der zum Erhebungszeitpunkt aus der Klinik entlassenen PatientInnen hatte 
minderjährige Kinder bzw. lebte mit minderjährigen Kindern in einer Haushaltsgemeinschaft. 60 
% der PatientInnen hatten zwei und mehr Kinder. Die befragten Patienten waren zu 60 % 
Frauen, davon 37,5 % Frauen mit Migrationshintergrund. Die Entlassdiagnosen lauteten wie 
folgt: psychische und Verhaltensstörungen nach Drogenkonsum (ca. 25 %), schizophrene 
Formen (ca. 25%) und affektive Störungen (ca. 18,0 %). 
Das Alter der Kinder lag zum Zeitpunkt der Entlassung des psychisch kranken Elternteils aus der 
Klinik bei gut einem Viertel der Kinder bei unter sechs Jahren. Fast die Hälfte der Kinder war 
zwischen neun und fünfzehn Jahren alt.  

Die Befragung in der Erwachsenenpsychiatrie zum Wohn- und Lebensort der Kinder ergab 
folgendes Bild: Nur knapp die Hälfte der Kinder lebten mit dem psychisch kranken Elternteil in 
einer Haushaltsgemeinschaft. Bei einem Drittel der PatientInnen lebten ein oder mehrere 
Kinder bei anderen Familienangehörigen, bei 15 % der PatientInnen lebten ein oder mehrere 
Kinder in Pflegefamilien oder Heimerziehung.  

In zwei Drittel der Fälle wurden die Kinder während des Klinikaufenthaltes des betroffenen 
Elternteils durch das andere Elternteil bzw. Stiefelternteil versorgt und betreut. In einem 
Fünftel der Fälle kümmerten sich andere Verwandte oder nicht-verwandte Personen aus dem 
sozialen Umfeld um die Kinder. In fast drei Viertel der Fälle wurden die PatientInnen im 
Rahmen der Krisenintervention in die Klinik aufgenommen. Gut 60 % der PatientInnen waren 
zum wiederholten Male in der Klinik. 
 

Zielgruppenanalyse im Jugendamt (n=183 Familien, n=314 Kinder) 
Bei gut einem Drittel der Familien und rund 50 % der Kinder, die Gegenstand der kollegialen 
Fallberatung waren, ging es um (den Verdacht auf) eine psychische und/oder Suchterkrankung 
eines Elternteils. Dabei gab es einen deutlichen Unterschied zwischen Stadt und Land. Bei über 
80 % der betroffenen Familien war die Mutter erkrankt, bei 20 % der Vater. In rund zwei Drittel 
der Fälle war dem Jugendamt keine psychiatrische Diagnose bekannt.  

Das Alter lag bei einem Viertel der Kinder unter sechs Jahren, 40 % der Kinder waren zwischen 
sechs und zwölf Jahre und etwa ein Drittel zwischen zwölf und achtzehn Jahre alt. Gut 70 % der 
Familien hatten zwei und mehr Kinder, 43 % drei und mehr Kinder (Durchschnitt: 2,3 Kinder je 
Familie). 70 % der Kinder lebten mit mindestens einem Elternteil zusammen, 30 % der Kinder 
lebten bei Verwandten, Bekannten, Dritten oder in Formen der öffentlichen Erziehung. In 70 % 
der Familien mit mehreren Kindern lebten alle Kinder mit mindestens einem Elternteil 
zusammen, bei einem Viertel der Familien lebte gar kein Kind mehr mit einem Elternteil 
zusammen, in 5 % der Familien wurden für die Kinder jeweils unterschiedliche Lösungen 
gefunden. 

Im Durchschnitt waren neben Jugendamt und Erwachsenenpsychiatrie noch zwei weitere 
Institutionen in der Familie tätig. In gut drei Viertel der Familien bestand eine Zusammenarbeit 
mit Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe, gut 40 % der Familien nahmen die Leistung 
einer Beratungsstelle in Anspruch, knapp ein Fünftel stand in Kontakt mit der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und ebenfalls knapp ein Fünftel mit dem Gesundheitsamt (Elisabeth 
Schmutz, Kleine Held(Inn)en in Not! 2, Vortrag auf der Tagung des Dachverbandes 
Gemeindepsychiatrie in Magdeburg 2008).  



 39 

Veröffentlichungen: Projekteatlas Rheinland-Pfalz, Erhebung von Angeboten und Initiativen für 
Kinder psychisch kranker Eltern in Rheinland-Pfalz, ISM Mainz 2009 
Kinder psychisch kranker Eltern, Prävention und Kooperation von Jugendhilfe und 
Erwachsenenpsychiatrie, Elisabeth Schmutz, ISM Mainz 2010 

Homepage: www.ism-mainz.de  

Kontakt 
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V. 
Elisabeth Schmutz 
Flachsmarktstrasse 9, 55116 Mainz 
ism@ism-mainz.de  

 

4.3.2. Landesmodellprojekt Sachsen - HELP-S 

Rahmenbedingungen 
Das Projekt HELP-S hatte das Ziel, eine Bestandsaufnahme der Situation von Kindern psychisch 
erkrankter Eltern in Sachsen zu erstellen. Leitfragen waren dabei : 
Wie viele Kinder in Sachsen haben psychisch erkrankte Eltern? 
Welchen spezifischen Bedarf weisen diese Kinder auf? 
Welche Hilfsangebote sind in Sachsen bereits vorhanden? 
Wie gehen Nervenärzte mit der Thematik Elternschaft und psychische Erkrankung um? 
Wie kann die Situation von Kindern psychisch erkrankter Eltern in Sachsen verbessert werden?  

Daraufhin wurde eine Stichtagsbefragung in 43 Nervenarztpraxen in Sachsen durchgeführt. An 
dieser nahmen alle Patienten mit minderjährigen Kindern teil. Sowohl die teilnehmenden Eltern 
(n=128) als auch die behandelnden Nervenärzte (n=43) beantworteten jeweils einen 
Fragebogen. 

Die Patientenbefragung 
Beim Thema ungedeckter Bedarf standen für die Eltern folgende Themen an erster Stelle: 
- Auszeiten / Ruhezeiten für sie selbst (61%) 
- ein vereinfachter Zugang zu Hilfen (50%) 
- finanzielle Unterstützung (47%)  
- Ärzte und Fachkräfte, die sich für ihre Situation als Eltern interessieren (44%) 
- mehr Kontakt zum Kind während der stationären Behandlung (42%)  

Im Hinblick auf die Kinder wird der ungedeckte Bedarf am häufigsten in diesen Bereichen 
verortet: 
- Aufbau von sozialen Fähigkeiten / Bewältigungsmöglichkeiten (38%) 
- Anlaufstelle bei allgemeinen Problemen / Erkrankungen (32%)  
- Angebote zur Vorbeugung von Problemen/Erkrankungen (32%) 
- Freizeitangebote (31%) 

Folgende Hilfsangebote wurden bereits genutzt:  
- Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (23%)  
- Erziehungsberatung (18%)  
- Familienberatung / -therapie (17%) 
- Angebote des Jugendamtes (17%) 
- Angebote vom Kinderarzt (15%)  

http://www.ism-mainz.de/
mailto:ism@ism-mainz.de
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Bei der Frage nach den Gründen dafür, keine Hilfen in Anspruch zu nehmen, antworteten 21 % 
der Befragten, dass ihnen keine Angebote bekannt seien. 16 % hatte Angst vor Vorurteilen und 
Ausgrenzung oder wollten ihre Kinder nicht mit dem Thema Psychische Erkrankung 
konfrontieren.  

Die Elterneinschätzung zu den Stärken und Schwächen ihrer Kinder ergab, dass 42,6 % der 
Kinder einen Gesamtproblemwert im grenzwertigen oder auffälligen Bereich erreichten. Zum 
Vergleich: Der Wert bei Kindern in der Allgemeinbevölkerung liegt bei 18,5 %. 

Nervenarztbefragung 
An der Nervenarztbefragung nahmen 43 Ärzte teil. Von ihnen geben nur 32 % an, sich gut über 
die Thematik Elternschaft und psychische Erkrankung informiert zu fühlen. Gleichzeit zeigten 
sich 82 % bereit, an einer Fortbildung zu dieser Thematik teilzunehmen. Am häufigsten 
empfehlen die befragten Ärzte ihren Patienten mit Kindern eine Behandlung durch einen 
psychologischen Psychotherapeut, eine Kontaktkaufnahme mit dem Jugendamt sowie der 
Familienberatung oder -therapie. Den Kindern ihrer Patienten raten sie am häufigsten zu einer 
Kontaktaufnahme mit einem Kinder- und Jugendpsychiater, einem Kinder- und 
Jugendpsychotherapeuten oder einem Schulpsychologen. 

Hilfeatlas 
Im Rahmen des Projektes HELP-S wurden alle ambulanten Unterstützungsangebote für Kinder 
psychisch erkrankter Eltern in Sachsen recherchiert und in einer Übersicht zusammengetragen. 
Diese Übersicht soll sowohl Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil als auch 
Personen, die mit dieser Zielgruppe zusammen arbeiten, die Suche nach geeigneten 
Hilfsangeboten erleichtern. Der Hilfeatlas ist in gedruckter Form und als Onlineangebot 
vorhanden. 

Projekt HELP-S  

Veröffentlichung: http://www.helps4you.de/r-projektergebnisse.html 

Homepage: http://www.helps4you.de  

Kontakt 
Kielt, PTV Dresden: 
Grunaer Str. 35, 01069 Dresden 
Tel: 0351 44 03 99 67 
E-Mail: kielt@ptv-dresden.de  
Web: www.ptv-sachsen.de  
 

5. Hilfsangebote für Kinder psychisch erkrankter Eltern und  Finanzierungsmöglichkeiten 
Entlang spezifischer Bedarfskonstellationen wurden die Finanzierungsmöglichkeiten der 
gesetzlichen Krankenversicherung (Gesundheitswesen / SGB V), der Kinder- und Jugendhilfe 
(Jugendhilfe / SGB VIII), der Rehabilitation und Teilhabe (SGB IX) sowie der Eingliederungshilfe 
(SGB XII) beim Aufbau und der Sicherstellung von Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern 
sondiert.  

Dabei stand die Frage, welche Leistungen auf der Basis welcher Rechtsgrundlage prinzipiell 
finanzierbar sind, im Vordergrund.  

Im Good Practise Teil wird darauf noch einmal mit Praxisbeispielen Bezug genommen. 

http://www.helps4you.de/
mailto:kielt@ptv-dresden.de
http://www.ptv-sachsen.de/
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5.1. Synopse von Hilfsangeboten und Finanzierungswegen 

Situation Finanzierung SGB V 
  

Finanzierung SGB VIII Finanzierung SGB XII 

Eltern oder Elternteil 
fallen aus (z. B. 
Klinikaufenthalt)  
kurze Zeit (bei 
Kindern bis 14 Jahre) 
längere Zeit 
 

  Haushaltshilfe  

nach § 38 SGB V 

 

Antrag der Eltern 

erforderlich 

 

  

Betreuung und Versorgung des 
Kindes - § 20 SGB VIII(nur, wenn 
Krankenkassen nicht finanzieren) 

 

Antrag der Eltern 

erforderlich 

 

 

  Betreuung tagsüber    
  erforderlich (z. B.  
  Entlastung der   
  Eltern) 

 Haushaltshilfe nach § 38  
SGB V  

 

 

Antrag der Eltern 

erforderlich 
 

  

Betreuung in Tageseinrichtungen 

(Krippen, Kindergärten, 

Horte) oder Tagespflege, 
§ § 2 2-2 5  

Antrag der Eltern 

erforderlich 
 
 

 

Stärkung der 
elterlichen 
Kompetenz 
 

  Familienbildung 

§ 39 

Regelleistungen der 

Krankenkassen wie 

Ernährungsberatung, 

Bewegungsangebote u.ä. 

Antrag der Eltern 

erforderlich 
 

  

§ 16 Allgemeine Förderung der 
Erziehung in der Familie 
z.B. Kurs starke Eltern ςstarke 
Kinder 

 

Erholung/ Kräftigung 
der elterlichen Kräfte 
Familienfreizeit, 
Familienerholung 

Mutter-Kind-Kur 
§ 24 SGB V Vorsorgekuren  
Medizinische 
Rehabilitationsmaßnahme /  
§ 41 SGB V) 

Antrag der Eltern 

erforderlich 

  

Leistungen zur Förderung der 
Erziehung in der Familie § 16 
Abs. 2 Nr. 3 

Antrag der Eltern 

erforderlich 
 

 

Erzieherischer Bedarf 
Ambulante,  
teilstationäre 
und stationäre Hilfen 
zur Erziehung 
 
 
 

 

 
§§ 27, 29 bis 35, 41 

Antrag der Eltern erforderlich 

 

Leistungen bzgl. eigener 
Unterstützungsbedarfe 
der Eltern 

Antrag der Eltern 

erforderlich 
 
 

niederschwellige 
flexible 
Hilfen zur Erziehung 
 

 
    § 27 ff 
    Antrag der Eltern erforderlich 

§ 53 SGB XII (z.B. 
betreutes Wohnen, 
persönliches Budget) 

Gemeinsame 
betreute Wohnform 
für alleinerziehende 
Mütter/Väter  

 
§ 34 
Achtung: Nur wenn sie für 
Kinder bis zu 6 Jahren sorgen 

§ 53 SGB XII (z.B. 
betreutes Wohnen, 

   persönliches Budget)  
+ § 54  
 

   Eltern-Kind-Gruppe 
Gemeinsame Gruppe z.B. 
in der Klinik § 112 

Soziale Gruppenarbeit im 
Rahmen der Hilfen zur Erziehung 
nach § 29 SGB VIII 
Antrag erforderlich -  

  Unterschiedliche Handhabung 
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Situation  
 
 
 

Finanzierung SGB V 
 
Finanzierung SGB VIII 

 
Finanzierung  
SGB XII 

  Gruppe betroffener 
  Kinder 
  und Jugendlicher 

 

Soziale Gruppenarbeit im 
Rahmen der Hilfen zur 
Erziehung nach § 27 i. V. 
m. § 29 mit Hilfeplan nach 
§ 36 
Antrag der Eltern 
erforderlich 
 

 

 Beratung der Kinder 
 und 
 Jugendlichen 

 Angehörigenarbeit    
 durch die Kliniken im  
 Rahmendes Budgets;   
 Erweiterung auf   
 Angehörigenarbeit  
 mit Kindern 
 43a SGB V: 

 
Soziale Dienste des 
Jugendamtes, auch ohne 
Wissen der Eltern.  
 8 VIII 
 

 

 Förderangebote für  
 Kinder 

 nichtärztliche 
 sozialpädiatrische 
 Leistungen (Diagnostik,   
 Ergotherapie, 
 Krankengymnastik) 

 Heilpädagogische  
 Förderung 
 § 35 
(§ 35a) 

    Heilpädagogische   
    Förderung 

  Beratung von  
  Eltern 

  Hebammen 
Soziale Dienste des 
Jugendamtes § 2 Abs 2 

     Psychosoziale  
     Beratungsstellen § 11 & 12 

 
 Psychotherapie 
 § 95 und 
Psychotherapeutengesetz 

Beratungsstellen und sonstige 
Einrichtungen - 
 

 

 
Ärztliche Begleitung 
§ 95 und 85 Abs 2 

  

 

Im Rahmen der 
Klinikbehandlung  
Gruppenangebot für    
Eltern 
Sozialdienst in Klinik 
 § 39 
 

  selbständig oder  
aufgrund Zuweisung durch 
Jugendamt (in der Regel 
Pauschalfinanzierung 
durch Zuschüsse der 
Kommunen und des Landes) 

  Sozialdienst des Sozialamtes 

  
Soziotherapie 
§ 37 a 
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6. Online Befragung zum Stand der Dinge ςHilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern 

6.1. Das Design 
Die Abfrage von Kinderprojekten und Auflistung von bestehenden Kinderprojekten sowie deren 
Finanzierungsgrundlagen war bis dato ein Novum. Erstmals sollen nun die bundesweit 
praxisbezogenen Projekte für Kinder psychisch erkrankter Eltern umfassend eruiert und 
zusammengestellt werden. Gleichzeitig sollen die länderspezifischen Finanzierungen von 
unterschiedlichen Hilfen erfasst werden. Ein weiteres Ziel der Onlinebefragung ist es, mit 
Praktikern aus unterschiedlichen Bereichen in Kontakt zu treten, um von ihnen aktuelle und 
länderbezogene Bedarfe zum weiteren Ausbau von Hilfen zu erfragen.  

Dabei wurden Akteure aus Jugendhilfe, Gesundheitswesen sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie 
gleichermaßen zur Mitarbeit gewonnen. Es wurden gezielt 200 Mitgliedsorganisationen des 
Dachverbandes Gemeindepsychiatrie, 540 Teilnehmer und Referenten der Tagungen Kleine 
Held(Inn)en in Not ς Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder psychisch kranker Eltern 
1-3, 610 Jugendämter, 60 Vertreter von Patenprojekten, 220 psychiatrische Krankenhäuser, 
220 Institutsambulanzen sowie 275 Psychiatriekoordinatoren angeschrieben und um Mitarbeit 
gebeten. Durch die BAG sowie die Verbände der Kinder- und Jugendpsychiater (sowohl in 
Kliniken als auch in Praxen, Verteiler: 670 Personen) wurden Kinder psychisch kranker Eltern 
zur Teilnahme aufgefordert. Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe (AGJ) sowie 
Vertreter der AG Prävention der Aktion psychisch Kranke wurden ebenfalls um die 
Unterstützung der Onlinebefragung gebeten. Der Zugang zum Onlinefragebogen (s. Anlage) 
wurde an 3.600 Praktiker aus den unterschiedlichen Bereichen versendet.  

Der Rücklauf zu unserer Befragung lag bei 406 Antworten. Davon ordneten sich 166 Befragte 
dem Bereich der Jugendhilfe, 124 dem der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 100 Teilnehmer 
dem Bereich der Frühen Hilfen zu. 93 Teilnehmer kamen aus dem Bereich der ambulanten 
Psychiatrie, 90 aus dem der Kinder- und Jugendpsychotherapie und 24 aus dem der klinischen 
Psychiatrie. zu. 90 Teilnehmer gaben als Bereich Sonstiges an.  

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten wurden von einer Softwarefirma anonymisiert 
ausgewertet.  

Bestandteil der Onlinebefragung war die Aufforderung an die Akteure, vorhandene Good 
Practise Projekte zu nennen. Es wurden 157 Good Practise Projekte mit Konzepten und 
Materialien genannt. Zu einigen Bereichen fehlten Angaben für Good Practice. Wir haben dazu 
recherchiert und sie ς wo möglich ς ergänzt. 

Die nachfolgende Befragung gibt den Stand der Dinge (2011) bei der Realisierung von 
Unterstützung von Kindern psychisch erkrankter Eltern wieder und erhebt nicht Anspruch auf 
Vollständigkeit.  
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6.2. Auswertung Onlinebefragung Kinderprojekte bundesweit 

6.2.1. Beschäftigung der Einrichtung mit der Problematik 
 

 

Die Befragung zeigte, dass sich der überwiegende Teil der beteiligten Praktiker mit dem Thema 
der Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern professionell beschäftigen. So gaben 69 % der 
Befragten an, sich seit mehr als drei Jahren mit der Fragestellung des Unterstützungsaufbaues 
für Kinder psychisch erkrankter Eltern zu beschäftigen. 21 % der Teilnehmenden beschäftigen 
sich seit ein bis drei Jahren mit dieser Aufgabe, 10 % der Teilnehmenden bislang nicht bzw. seit 
weniger als einem Jahr.  

 

6.2.2. Zusammensetzung der Befragungsteilnehmer 
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Die Teilnehmer der Befragung arbeiteten zum überwiegenden Teil im Bereich der Jugendhilfe 
(166 Personen = 24 %) gefolgt von Kinder- und Jugendpsychiatrie (124 Personen = 18 %) und 
dem Bereich der Frühen Hilfen (100 Personen = 15 %). Die ambulante Psychiatrie stellte mit 93 
beteiligten Personen (14 %) die viertgrößte Gruppe der engagierten Teilnehmer, gefolgt von 90 
Personen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie (13 %). Teilnehmer aus dem 
Bereich der klinischen Psychiatrie bildeten mit 24 Rückmeldungen (3 %) die kleinste 
Teilnehmergruppe.  

Diese Einordnung von insgesamt 687 Nennungen von Arbeitsbereichen zeigt bei 406 
Rückläufen einen hohen Anteil an Akteuren (mehr als ein Drittel!), die schon in ihrem 
Arbeitsfeld als Person mindestens zwei Bereiche der Hilfen für Kinder psychisch erkrankter 
Eltern abdecken. Überrascht hat uns die hohe Beteiligung von Mitarbeitern der Jugendhilfe bei 
der Onlinebefragung bei gleichzeitig geringer Nennung von Good Practise Projekten. Jedoch 
war gemessen am Verteiler (bundesweit über alle Jugendämter sowie über am Thema 
interessierte Personen aus unserem Verteiler zu Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern, 
der zahlenmäßige Rücklauf aus dem Bereich Jugendhilfe in Relation zu den Angeschriebenen 
nicht sehr hoch. Verbände der Jugendhilfe wie die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und 
Jugendhilfe (AGJ) haben auf unsere Bitten um Unterstützung bei der Werbung für die 
Onlinebefragung leider nicht reagiert. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Dagegen 
haben sich viele Personen aus dem Bereich der Jugendhilfe an der Onlinebefragung beteiligt ς 
allerdings mit geringer Nennung von Praxisprojekten. Aus dem Bereich der freien Träger der 
Jugendhilfe haben wir einige wenige Good Practise Projekte genannt bekommen. Die Rückläufe 
aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren, (wir vermuten durch die gute Unterstützung 
beider Verbände der Kinder- und Jugendpsychiater) relativ hoch. Überrascht hat uns der relativ 
geringe Anteil der Beteiligungen bei der Onlinebefragung aus dem Bereich der ambulanten 
Psychiatrie bei der Onlinebefragung ς jedoch wurden aus diesem Bereich verstärkt Good 
Practise Modelle genannt.  

 

6.2.3. Verteilung der Teilnehmer auf die Bundesländer 

 



 46 

 
Die bei weitem größte Teilnehmergruppe kam mit 102 Teilnehmern (29 %) aus Nordrhein-
Westfalen. Bayern (35 Teilnehmer = 10 %) und Schleswig-Holstein (34 Teilnehmern = 10 %) 
sowie Niedersachsen (30 Teilnehmern = 9 %) und Baden-Würrtemberg (29 Teilnehmern = 8 %) 
folgten erst in einigem Abstand. Die Teilnahmebereitschaft aus Hessen (19 Teilnehmer = 5 %), 
Rheinland-Pfalz (16 Teilnehmer = 5 %), Brandenburg (15 Teilnehmer = 5 %), Berlin (13 
Teilnehmer = 4 %), Mecklenburg-Vorpommern (12 Teilnehmer = 4 %), Sachsen (12 Teilnehmer 
= 3 %) sowie Bremen (11 Teilnehmer = 3 %) zeigen, dass unabhängig von länderbezogenen 
Modellprojekten in der Fläche erst wenige Akteuere bei diesem Thema involviert sind. Die 
Ergebnisse könnten ein Hinweis auf die überwiegende Projektform von aktuellen Hilfen sein. 
In Hamburg (9 Teilnehmer = 3%), Sachsen-Anhalt (6 Teilnehmer = 2 %), Saarland (4 Teilnehmer 
= 1%) sowie Thüringen (4 Teilnehmer = 1 %) sind anscheinend Projekte für Kinder psychisch 
erkrankter Eltern noch nicht sehr verbreitet.  
Auffällig ist, dass sich in beinahe allen Bundesländern fast nur diejenigen beteiligt haben, die 
seit länger als 3 Jahren oder seit mindestens einem Jahr mit dem Aufbau und der Etablierung 
von Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Menschen beschäftigt sind. Ebenso wurde deutlich, 
dass sich die Akteure der realisierten Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Menschen 
überwiegend mehreren Arbeitsbereichen zuordneten. Dies war durchgängig in allen 
Bundesländern der Fall. Dies deutet auf das Bemühen der Akteure unterschiedlichster Bereiche 
hin, die Schnittstellen der Hilfesysteme bei der Unterstützung für Kinder psychisch erkrankter 
Eltern zu minimieren und komplexe Hilfestrukturen aufzubauen. Diese sind jedoch, wie die 
folgenden Rückmeldungen im Rahmen unserer Befragung zeigen, bislang nur zum Teil 
regelfinanziert und leben durch das Engagement der Beteiligten. Hier gilt es Nachhaltigkeit zu 
sichern!  

6.2.4. Struktur der Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern  
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6.2.5. Struktur der Finanzierung bestehender Angebote 
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